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Der Nutzen

Wenn Sie den Arbeitsschutz systematisch organisieren, 
verbessern Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unterneh‑
mens. Guter Arbeitsschutz führt zu einer hohen Qualität 

der Arbeit, fördert die Produktivität, die Leistungsfähigkeit 
und die Leistungsbereitschaft Ihrer Beschäftigten.

Die Praxis guter Unternehmen zeigt: Systematischer Ar ‑ 
beitsschutz – Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – 



7• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

bedeutet auf Dauer keinen Zusatzaufwand, sondern ist 
alltäglicher Bestandteil aller Entscheidungen in Ihrem 
Unternehmen. Ein systematischer Arbeitsschutz ist inte- 
griert in alle Prozesse Ihres Betriebes.

Der Leitfaden „AMS – Arbeitsschutz mit System“ hilft 
Ihnen, alle Ressourcen Ihres Unternehmens (humane, 
soziale, materielle und räumliche Ressourcen) möglichst 
optimal auszuschöpfen und kontinuierlich zu verbes-
sern. Er ermöglicht es Ihnen bei Bedarf auch, ein Ar-
beitsschutzmanagementsystem für Ihr Unternehmen 
aufzubauen.

Der Leitfaden richtet sich an Unternehmer und Führungs-
kräfte kleiner und mittlerer Unternehmen. Er ist verfügbar 
als Broschüre sowie unter www.vbg.de/amsonline. Dort 
finden Sie die Inhalte des Leitfadens und weiterführende 
Dokumente, Praxishilfen und Fachinformationen. Außer-
dem befindet sich dort eine interaktive Umsetzungshilfe, 
mit der Sie alle für Ihren Betrieb wichtigen Punkte indivi-
duell zusammenstellen können.

Wer „AMS – Arbeitsschutz mit System“ umsetzt, kann 
davon ausgehen, dass er alle wesentlichen rechtlichen 
Anforderungen zum Arbeitsschutz berücksichtigt – zum 
Beispiel die Anforderungen aus
•	dem Arbeitsschutzgesetz,
•	der Bildschirmarbeitsverordnung,
•	der Betriebssicherheitsverordnung,
•	der BGV A1 „Grundsätze der Prävention“
oder
•	der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit“.

Darüber hinaus entspricht dieser Leitfaden den Anforde-
rungen des „Nationalen Leitfadens für Arbeitsschutzma-
nagementsysteme“ und ist somit die spezifische Hand-
lungshilfe für die Unternehmen der VBG. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.vbg.de/amsonline.

Weiterhin existieren VBG-Branchenleitfäden mit 
konkreten Praxishilfen, die Ihnen helfen, „AMS – Ar- 
beitsschutz mit System“ für Ihre Branche jeweils 
spezifisch umzusetzen – zum Beispiel zu Branchen 
wie Zeitarbeit, Wach- und Sicherungsdienste, kerami- 
sche und Glas-Industrie sowie ÖPNV/Bahnen. Darüber 
hinaus können die VBG-Leitfäden zu betrieblichen 
Themen genutzt werden – zum Beispiel zu Themen wie 
Büroarbeit, Erste Hilfe und Brandschutz oder Verkehrs-
sicherheit (siehe www.vbg.de).

Die Bescheinigung

Nach Einführung des AMS in Ihrem Unternehmen kann 
Ihnen die VBG die wirksame Umsetzung bescheinigen. 
Dazu stehen Ihnen spezielle Berater und Begutachter der 
Prävention zur Verfügung. Die Umsetzung wird im Rahmen 
von Begutachtungen, vergleichbar mit Systemaudits – wie 
zum Beispiel im Qualitätsmanagement –, durch die VBG 
geprüft. Bei Erfüllung der Kriterien erhalten Sie eine ent-
sprechende Bescheinigung, die eine Gültigkeit von drei 
Jahren besitzt. Danach sind Wiederholungsbegutachtun-
gen möglich.

Die Bestandteile

„AMS – Arbeitsschutz mit System“ besteht aus sieben 
Prozessschritten zur systematischen Umsetzung und Pfle-
ge des AMS in Ihrem Unternehmen. Die Prozessschritte 
sind wiederum jeweils untergliedert in
•	 Informationen und Anregungen,
•	Planungsinstrument zur Planung und Kontrolle,
•	Praxishilfen zur Umsetzung und Dokumentation.

Der Punkt „Informationen und Anregungen“ ist wiederum 
untergliedert in
•	„Basisschritte“, die die Mindestanforderungen für die 

Umsetzung des AMS beschreiben,  
und in

•	„Weitere Möglichkeiten“, die zu empfehlen sind oder 
die aufgrund der spezifischen Situation in Ihrem Unter-
nehmen erforderlich sind.
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Die Einführung und Pflege 

Abbildung 1
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Überprüfen und Verbessern

Ei
nf

üh
re

n
Pf

le
ge

AMS – Arbeitsschutz mit System

Einführung des „AMS – Arbeitsschutz mit Sys-
tem“:

1. Bestandsaufnahme: Sie überprüfen, welche Maßnah-
men Sie bereits systematisch in Ihrem Unternehmen 
durchführen. Dazu können Sie die VBG-Praxishilfe zur 
Bestandsaufnahme oder die VBG-Auditfrageliste im 
Anhang 2 nutzen.

2. Sieben Prozessschritte umsetzen: Sie gehen die sie-
ben Prozessschritte des „AMS – Arbeitsschutz mit 
System“ systematisch durch und ergänzen alle Maß-
nahmen, die Sie in Ihrem Unternehmen noch nicht 
durchgeführt haben. Dazu können Sie das Planungs-
instrument am Ende eines jeden Prozessschrittes nut-
zen. Dabei legen Sie auch fest, wer bis wann für die 
Umsetzung eventuell notwendiger Maßnahmen verant-
wortlich ist. Dann setzen Sie die von Ihnen geplanten 
Maßnahmen um.

3. Dokumentation: Sie dokumentieren die durchgeführ-
ten Prozessschritte mithilfe der beigefügten Praxishil-
fen.

 ǣ Fragebogen „Bestandsaufnahme“

 ǣ VBG-Auditfrageliste

Pflege und Verbesserung des AMS

1. Sie überprüfen anhand der VBG-Auditfrageliste – siehe 
Anhang 2 – die Qualität der Maßnahmen nach einem 
von Ihnen festgelegten Zeitraum.

2. Sie verbessern mithilfe der Informationen und Instru-
mente dieses Leitfadens und der Praxishilfen und Do-
kumente online auf der Basis der sieben Prozessschrit-
te Ihr Arbeitsschutzmanagementsystem. 

 ǣ VBG-Auditfrageliste

Die Integration in die Wertschöpfungskette

„AMS – Arbeitsschutz mit System“ ermöglicht, Arbeits-
schutz in die gesamte Wertschöpfungskette von Unterneh-
men zu integrieren. Mit „AMS – Arbeitsschutz mit System“ 
können Sie präventive Aspekte der Arbeitsgestaltung in die 
Alltagsabläufe Ihres Unternehmens integrieren – als Be-
standteil Ihres alltäglichen Managements. „AMS – Arbeits-
schutz mit System“ folgt dabei einem
•	systemischen Ansatz mit Gestaltungshilfen für alle Be-

standteile Ihres Arbeitssystems (Abbildung 2) in einem 
•	kontinuierlichen Prozess mit Gestaltungshilfen zur Ver-

besserung der Arbeitsabläufe (Abbildung 3).

„AMS – Arbeitsschutz mit System“ kann auch als integrier-
tes System mit dem Qualitäts- und Umweltmanagement 
aufgebaut werden. Hilfen zur Verknüpfbarkeit finden Sie im 
Anhang 3. 

Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen zu „AMS –   
Arbeitsschutz mit System“ sind wir Ihnen dankbar.

Unter www.vbg.de/amsonline:

 ǣ Interaktive Bestandsaufnahme

 ǣ Interaktives Planungsinstrument mit automatischer 
To-do-Liste (das Planungsinstrument können Sie 
betriebsspezfisch zusammenstellen)

 ǣ Interaktive Auditfrageliste, die sich aus der betriebs-
spezifischen Auswahl des Planungsinstrumentes indi-
viduell zusammensetzt

 ǣ Praxishilfen, Formulare, Fachinformationen

 ǣ Vorschriften im Volltext
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Abbildung 2

Wertschöpfungsprozess 
Unternehmensentwicklung

Arbeitsumgebung

Anforderungen

Kunden/Auftraggeber

Zufriedenheit

Arbeitssystem

Arbeitsorganisation

Auftrag/ 
Arbeitsaufgabe

Arbeitsergebnis  
Produkt/Leistung

Soziales System

Mensch Mensch

Arbeitsmittel, -stoffe

Abbildung 3

Wertschöpfungsprozess

Prozessschritte zum Aufbau und zur Pflege des 
AMS – Arbeitsschutz mit System

Präventive Arbeitsgestaltung 
mit dem AMS – Arbeitsschutz 

mit System

1  |  Führen und Organisieren

2  |  Arbeitsbedingungen beurteilen 
und Maßnahmen festlegen

3  |  Planen und Beschaffen

4  |  Beschäftigte informieren  
und beteiligen

7  |  Verbesserung des AMS  
vornehmen

6  |  Prüfen und Verbessern

Kontinuierlicher  
Verbesserungsprozess

5  |  Betreuung organisieren und  
für Notfälle vorsorgen

• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System
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Die 7 Prozessschritte des „AMS – Arbeitsschutz mit System“

AMS – Arbeitsschutz mit System

1 | Führen und Organisieren 

2 | Arbeitsbedingungen beurteilen 
  und Maßnahmen festlegen

3 | Planen und Beschaffen

4 | Beschäftigte informieren und beteiligen

5 | Betreuung organisieren und für Notfälle vorsorgen

6 | Prüfen und Verbessern

7 | Verbesserung des AMS vornehmen
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1  Führen und Organisieren

1.1  Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Wesentliche Voraussetzungen für Ihren Unternehmenserfolg sind hochwertige Produkte und Leistungen, gute 
Arbeitsbedingungen und reibungslose Abläufe sowie motivierte und gesunde Beschäftigte. Um Ihr Unternehmen 
erfolgreich, sicher und gesundheitsgerecht zu führen, machen Sie allen Beschäftigten deutlich, dass Sicherheit und 
Gesundheit sowie gute Zusammenarbeit zu den wichtigen Unternehmenszielen, ausgehend von Ihrer Unternehmens-
politik, gehören.

Basis-Schritte

•	 Unternehmensziele mit integriertem Arbeitsschutz eindeutig schriftlich formulieren und allen bekannt machen
•	 Auf Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele messbare Unterziele jährlich festlegen und Zielerreichung 

überprüfen
•	 Allen Beschäftigten deutlich machen, dass die Unternehmensleitung Wert auf die Umsetzung der Unterneh-

mensziele legt

• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

Basis-Schritte
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Weitere Möglichkeiten
• Unternehmensziele	gemeinsam	mit	den	Führungskräf-
ten	oder	gemeinsam	mit	allen	Beschäftigten	bespre-
chen	und	vereinbaren

• Möglichst	bei	allen	Gelegenheiten	deutlich	machen,
dass	Sicherheit	und	Gesundheit	zu	den	wichtigen	Zielen	
in	Ihrem	Unternehmen	gehören	–	zum	Beispiel	in	Be-
sprechungen,	Meetings,	Versammlungen

• Die	Führungskräfte	verpflichten,	dass	sie	diese	Unter-
nehmensziele	bei	allen	Gelegenheiten	deutlich	machen	
und	Fehlverhalten	von	Beschäftigten	gemeinsam	be-
sprechen

• Darauf	achten,	dass	sich	Unternehmer	und	Führungs-
kräfte	selbst	glaubwürdig	verhalten	und	die	vereinbar-
ten	Unternehmensziele	in	ihrem	alltäglichen	Verhalten	
umsetzen	(Vorbildcharakter)

• Unternehmensziele	den	Lieferanten	und	Kooperations-
partnern	bekannt	machen

• Beim	Kontakt	mit	dem	Kunden	die	Unternehmensziele
und	das	Niveau	des	Arbeitsschutzes	deutlich	machen	
(Imageförderung)	und	sie	bitten,	auf	Schwachstellen	
und	Verbesserungsmöglichkeiten	hinzuweisen	(Kun-
denorientierung)

• Sicheres	und	gesundes	Verhalten	bei	der	Arbeit	zu	ei-
nem	entscheidenden	Kriterium	für	die	Beurteilung/
Bewertung	von	Führungskräften	und	Beschäftigten	ma-
chen	(Bewertungskriterien	sind	aus	den	im	Folgenden	
genannten	Unterzielen	ableitbar)

• Unterziele	gemeinsam	mit	Führungskräften	und	Be-
schäftigten	vereinbaren	oder	festlegen.	Unterziele	kön-
nen	sich	zum	Beispiel	beziehen	auf:
	– Anzahl	der	Störungen	und	Fehler
	– Anzahl	der	Verbesserungsvorschläge
	– Anzahl	der	Beschwerden	von	Beschäftigten
	– Ergebnisse	von	Mitarbeiterbefragungen
	– Teilnahme	an	Aus-	und	Weiterbildungsmaßnahmen
im	Arbeitsschutz
	– Anzahl	von	Krankheitstagen	und	Unfällen
	– Anzahl	der	Kundenbeschwerden
	– Anzahl	der	Ersthelfer
	– Kompetenzen	für	sicheres	und	gesundes	Arbeiten
(Unterweisungen,	Aus-	und	Weiterbildungsmaßnah-
men)
	– Tragequote	von	Persönlicher	Schutzausrüstung

• Gesundes	Unternehmen	gestalten	–	optimale	Bedin-
gungen	für	die	Leistungsfähigkeit	und	-bereitschaft	der	
Beschäftigten	sowie	eine	aktivierende	Unternehmens-
kultur	schaffen	–	VBG-Beratungsangebot	„Gesundheit	
mit	System	–	GMS“	nutzen

Siehe auch VBG-Fachwissen „GMS – Gesundheit mit Sys-
tem“ (BGI 5132) – www.vbg.de/gms

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Mustertext	„Unsere	Unternehmensziele“

	ǣ Gemeinsame	Vereinbarung	zum	Unternehmensziel	
„Sicheres	und	gesundes	Arbeiten“
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Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 1.1: Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

•	 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit als Unternehmensziele festlegen (schriftlich)
•	 Unternehmensziele bekannt machen
•	 Messbare Unterziele jährlich festlegen
•	 Zielerreichung überprüfen
•	 Beschäftigten deutlich machen, dass die Unternehmensleitung Wert auf die Umsetzung der Unternehmensziele 

legt

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Unternehmensziele festlegen Mustertext „Unsere Unterneh-
mensziele“

Unternehmensziele bekannt 
machen

Messbare Unterziele jährlich 
festlegen

Zielerreichung überprüfen

Die Beschäftigten wissen, dass 
die Unternehmensführung Wert 
auf die Umsetzung der Unter-
nehmensziele legt.

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 1.1: Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen.
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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1.2  Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Um effektiv und effizient handeln zu können, müssen alle Führungskräfte und Beschäftigten in Ihrem Unternehmen 
das Arbeitssystem kennen und genau wissen, was ihre Aufgaben und ihre Verantwortung auch im Arbeitsschutz sind 
und welche Mittel ihnen zur Verfügung stehen.

Basis-Schritte

•	 Verpflichtungen	ermitteln	–	zum	Beispiel	für	das	Unternehmen	geltende	staatliche	und	berufsgenossenschaftli-
che	Regelwerke,	Auflagen	von	Behörden;	Hilfen	der	VBG,	wie	Online-Branchenseiten,	nutzen

•	 Für	jede	Führungskraft	Pflichten	und	Aufgaben	inklusive	der	Aufgaben	im	Arbeitsschutz	klar	abgrenzen,	festle-
gen	und	schriftlich	übertragen	–	zum	Beispiel	per	Arbeitsvertrag	oder	in	einer	speziellen	Pflichtenübertragung;	
gegebenenfalls	auch	einen	AMS-Beauftragten	festlegen

•	 Alle	Betroffenen	über	Verantwortungsbereiche	und	Arbeitsaufgaben	im	Unternehmen	oder	im	Arbeitsbereich	
informieren,	damit	es	zu	keinen	Missverständnissen	kommt

•	 Beschäftigte	zu	sicherem	und	gesundheitsgerechtem	Arbeiten	verpflichten
•	 Bei	bestimmten	Arbeiten	eine	spezielle	Erlaubnis	erteilen	–	zum	Beispiel	Schweißarbeiten
•	 Für	jede	Führungskraft	die	zur	Realisierung	der	Anweisungen	und	Arbeitsaufträge	notwendigen	Mittel	festlegen

Basis-Schritte

Weitere Möglichkeiten
•	Pflichten	und	Aufgaben	der	verantwortlichen	Führungs-
kraft	konkret	benennen	–	zum	Beispiel	Unterweisung,	
Kommunikation,	Mitarbeiterbeteiligung,	Prüfungen	von	
Arbeitsmitteln,	ergonomische	Arbeitsgestaltung,	Trag	en	
Persönlicher	Schutzausrüstung,	Qualität	der	Arbeitser-
gebnisse,	Unfalluntersuchung,	Audits

•	Verantwortungsbereiche	gemeinsam	mit	dem	jeweili-
gen	Verantwortlichen	besprechen	und	vereinbaren

•	Befugnisse	und	Mittel	zur	Umsetzung	der	Pflichten	und	
Aufgaben	genau	festlegen	und	möglichst	schriftlich	
vereinbaren	–	zum	Beispiel	Anweisungsbefugnis,		
Arbeits-	und	Arbeitszeitgestaltung,	Beauftragung	von	
befähigten	Personen,	Anschaffung	von	Arbeitsmitteln,	
Gestaltung	von	Arbeitsplätzen,	Budget

•	Kriterien	des	Arbeitsschutzes	in	die	persönlichen	Ziel-
vereinbarungen	aufnehmen

•	Arbeitsaufgaben	gemeinsam	mit	dem	jeweiligen		
Beschäftigten	besprechen	und	vereinbaren

•	Arbeitsablauf,	Terminierung,	Vorgehen	bei	der	Realisie-
rung	der	Arbeitsaufgaben	zwischen	Führungskraft	und	
Beschäftigten	festlegen	oder	vereinbaren

•	Arbeitsaufgaben	inklusive	der	Aufgaben	im	Arbeits-
schutz	für	alle	Beschäftigten	(auch	Aushilfen,	Telear-
beitskräfte	und	Zeitarbeitskräfte)	klar	abgrenzen	und	
benennen	–	zum	Beispiel	im	Tätigkeitsprofil	(Beteili-
gungsmöglichkeiten,	ergonomisches	Arbeiten,	bestim-
mungsgemäßer	Einsatz	der	Arbeitsmittel,	Beseitigung	

von	Gefährdungen	und	unnötigen	Belastungen,	Benut-
zen	Persönlicher	Schutzausrüstung,	Mängel,	Störungen	
und	Probleme	im	Arbeitsablauf	melden,	Möglichkeiten,	
Verbesserungen	einzuleiten,	...)

•	 Für	Arbeiten	beim	Kunden	beziehungsweise	außerhalb	
des	Unternehmens	Einsatz-	und	Arbeitsbedingungen	
berücksichtigen	–	zum	Beispiel	Montagearbeiten,	Ein-
zelarbeitsplätze,	Dienstfahrten,	Zeitarbeit

•	Alle	Beschäftigten	informieren,	welches	staatliche	und	
berufsgenossenschaftliche	Regelwerk	in	ihrem	Unter-
nehmen	einzuhalten	ist

•	Bei	Unternehmen,	deren	Beschäftigte	auch	zu	Hause	–	
zum	Beispiel	Telearbeit	–	oder	außerhalb	arbeiten:		
festlegen	oder	gemeinsam	vereinbaren,	wie	die	Ar-
beitsaufgaben,	die	Arbeitszeit	zu	Hause	und	unterwegs	
gestaltet	und	bewertet	werden

•	Ansprechpartner	für	die	Beratungsdienstleistungen	der	
VBG	zu	Fragen	des	Arbeitsschutzes	festlegen

•	Die	Aufgaben	der	Fachkraft	für	Arbeitssicherheit	und	
des	Betriebsarztes	festlegen	(kleinere	Unternehmen			
bei	Bedarf	–	siehe	Betreuung,	Prozessschritt	5.1)

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Übertragung	von	Unternehmerpflichten

	ǣ Verantwortlichkeiten	in	unserem	Betrieb

	ǣ Muster	eines	Tätigkeitsprofils
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 1.2: Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

•	 Verpflichtungen ermitteln
•	 Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz festlegen; Pflichtenübertragung organisieren; gegebenenfalls eine/einen 

AMS-Beauftragte(n) festlegen
•	 Alle Beteiligten über die Verteilung der Arbeitsaufgaben und Verantwortungen im Unternehmen informieren
•	 Beschäftigte zu sicherem und gesundem Arbeiten verpflichten
•	 Bei bestimmten Arbeiten eine spezielle Erlaubnis erteilen – zum Beispiel Schweißarbeiten
•	 Für jede Führungskraft die zur Realisierung der Anweisungen und Arbeitsaufträge notwendigen Mittel festlegen

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Ermittlung von Verpflichtungen Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Festlegen der Verantwortlich-
keiten – gegebenenfalls AMS-
Beauftragte(n)

Verantwortlichkeiten in unserem 
Betrieb

Pflichtenübertragung Übertragung von Unternehmerpflich-
ten

Beteiligte über die Verteilung der 
Arbeitsaufgaben und Verantwor-
tungen im Unternehmen infor-
mieren

Beschäftigte zu sicherem und 
gesundem Arbeiten verpflichten

Muster eines Tätigkeitsprofils

Feststellen, bei welchen Arbei-
ten eine spezielle Erlaubnis er-
forderlich ist und diese erteilen – 
zum Beispiel Schweißarbeiten

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Festlegen der Mittel zur Umset-
zung der Aufgaben und Anwei-
sungen

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 1.2: Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

1.3  Personaleinsatz

Gute Arbeit und hochwertige Arbeitsergebnisse erzielen Sie nur, wenn Sie die Beschäftigten ihren Fähigkeiten 
entsprechend einsetzen. Das gilt auch für Aushilfen, Telearbeitskräfte oder Zeitarbeitskräfte.

Basis-SchritteBasis-Schritte

•	 Festlegen, welche Kompetenzen und Qualifikationen für die einzelnen Arbeitsaufgaben erforderlich sind und 
Beschäftigte entsprechend einsetzen – dabei auch psychische und körperliche Anforderungen beachten

•	 Spezielle Nachweise über Qualifikationen und andere Voraussetzungen überprüfen und dokumentieren – zum 
Beispiel Führerschein, Sachkunde-Nachweise, Gabelstapler-Ausbildung, arbeitsmedizinische Vorsorge 

•	 Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche und werdende sowie stillende Mütter berücksichtigen
•	 Neue Beschäftigte, Aushilfen, Telearbeitskräfte und Zeitarbeitskräfte haben die notwendigen betriebsspezifi-

schen Qualifikationen.

Weitere Möglichkeiten
•	Bei der Verteilung der Arbeitsaufgaben die individuel  -

len Kompetenzen und Vorstellungen sowie die Erfah-
rungen und Fähigkeiten der Beschäftigten berücksichti-
gen

•	Bei der Verteilung der Arbeitsaufgaben auch die indivi-
duelle Situation der Beschäftigten berücksichtigen 
(Kinder, Pflege, ...) – zum Beispiel Gleitzeit, flexible 
Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle

•	Die Beschäftigten bei der Verteilung der Arbeitsaufga-
ben beteiligen

•	Mit den Beschäftigten werden regelmäßig Gespräche 
über ihre Beanspruchung (Über- oder Unterforderung) 
geführt. Bei Problemen werden gemeinsam mit den 
Beschäftigten Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeits-
situation vereinbart.

•	Mit Beschäftigten, die zeitweise besonderen Belastun-
gen unterliegen, werden gemeinsam Entlastungspha-
sen vereinbart. 

•	Arbeiten möglichst abwechslungsreich gestalten – zum 
Beispiel Mischtätigkeit bei reinen Bildschirmarbeiten, 
Job-Rotation

•	Bei der Beauftragung von Zeitarbeitskräften die Qualifi-
kationen und Kompetenzen auch im Arbeitsschutz be-
rücksichtigen

Hier werden auch die Anforderungen des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes (AÜG), des Mutterschutzgesetzes 
(MuSchG) sowie des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArb-
SchG) beachtet.

Praxishilfen und Dokumente:

 ǣ Checkliste „Beauftragung von Zeitarbeitskräften“

 ǣ Muster eines Tätigkeitsprofils
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 1.3: Personaleinsatz

•	 Qualifikationen und Kompetenzen für die Arbeitsaufgaben festlegen und Beschäftigte (auch Aushilfen und Te-
learbeitskräfte) entsprechend einsetzen

•	 Qualifikationsnachweise überprüfen und dokumentieren
•	 Körperliche Voraussetzungen überprüfen und dokumentieren – zum Beispiel arbeitsmedizinische Vorsorge
•	 Beschäftigungsbeschränkungen berücksichtigen – zum Beispiel Jugendarbeitsschutz, Mutterschutz
•	 Neuen Beschäftigten, Aushilfen, Telearbeits- und Zeitarbeitskräften die notwendigen betriebsspezifischen Qua-

lifikationen und Kompetenzen vermitteln und sie sorgfältig einweisen

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Qualifikationen und Kompe-
tenzen für die Arbeitsaufgaben 
festlegen

Muster eines Tätigkeitsprofils

Überprüfen, ob Beschäftigte 
(auch Aushilfen und Telearbeits-
kräfte) entsprechend eingesetzt 
sind

Qualifikationsnachweise über-
prüfen und dokumentieren

Körperliche Voraussetzungen 
überprüfen und dokumentieren – 
zum Beispiel arbeitsmedizini-
sche Vorsorge

Überprüfen, ob es Beschäfti-
gungsbeschränkungen gibt und 
ob sie eingehalten werden

Neue Beschäftigte, Aushilfen, 
Telearbeits- und Zeitarbeitskräf-
te haben die notwendige Qualifi-
kation und sind eingewiesen.

Checkliste „Beauftragung von Zeitar-
beitskräften“

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 1.3: Personaleinsatz

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

1.4  Dokumentation

Um die Gestaltung der Arbeitsprozesse in Ihrem Unternehmen bei gleichbleibend guter Qualität besser steuern zu 
können, sind die Maßnahmen zu dokumentieren. Das trägt auch zur Rechtssicherheit Ihres Unternehmens bei. Wenn 
Sie die Praxishilfen und sonstigen Dokumente des „AMS – Arbeitsschutz mit System“ sammeln, dann können Sie 
sicher sein, dass Sie Ihren Verpflichtungen nachkommen.

Basis-Schritte

•	 Verantwortlich	festlegen,	wer	die	nach	dem	staatlichen	und	berufsgenossenschaftlichen	Regelwerk	notwendi-
gen	Unterlagen	dokumentiert

•	 Ermitteln,	welche	Unterlagen	auf	Grundlage	von	Vorschriften	zu	erstellen	sind
•	 Festlegen,	welche	Dokumente	und	Formulare	geführt	werden
•	 Festlegen,	wie	die	Aktualisierung	der	Dokumente	sichergestellt	wird

Basis-Schritte

Weitere Möglichkeiten
•	Unter	anderem	ist	Folgendes	zu	dokumentieren:

	– Pflichtenübertragungen
	– Ergebnisse	der	Beurteilung	der	Arbeitsbedingungen
	– Durchgeführte	Unterweisungen
	– Eingesetzte	Betriebsanweisungen
	– Durchgeführte	Prüfungen
	– Gegebenenfalls	die	notwendige	und	durchgeführte	
arbeitsmedizinische	Vorsorge
	– Sicherheitstechnische	und	arbeitsmedizinische	Be-
treuung	inklusive	der	betriebsspezifischen	Betreuung
	– Erlaubnisscheine

•	Setzen	Sie	die	sieben	Prozessschritte	zur	Einführung	
und	Pflege	des	„AMS	–	Arbeitsschutz	mit	System“	um	
und	nutzen	Sie	dazu	die	zur	Verfügung	gestellten	Pra-
xishilfen	und	Dokumentationen.	Sammeln	Sie	diese	
Praxishilfen	und	Dokumentationen	in	einem	Ordner.	
Dieser	Ordner	ist	dann	Ihr	„AMS-Handbuch“.

•	Mit	dem	„AMS-Handbuch“	können	Sie	nachweisen,	
dass	Sie	Ihren	Verpflichtungen	nach	dem	staatlichen	
und	berufsgenossenschaftlichen	Regelwerk	nachge-
kommen	sind.

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Inhaltsverzeichnis	„Handbuch	AMS	–	Arbeitsschutz	
mit	System“
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 1.4: Dokumentation

•	 Verantwortlich festlegen, wer die nach dem staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerk notwendi-
gen Unterlagen dokumentiert

•	 Ermitteln, welche Unterlagen auf Grundlage von Vorschriften zu erstellen sind
•	 Festlegen, welche Dokumente und Formulare geführt werden
•	 Festlegen, wie die Aktualisierung der Dokumente sichergestellt wird

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Verantwortlich festlegen, wer die 
nach dem staatlichen und be-
rufsgenossenschaftlichen Regel-
werk notwendigen Unterlagen 
dokumentiert

Ermitteln, welche Unterlagen auf 
Grundlage von Vorschriften zu 
erstellen sind

Festlegen, welche Dokumente 
und Formulare geführt werden

Festlegen, wie die Aktualisierung 
der Dokumente sichergestellt 
wird

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 1.4: Dokumentation

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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2  Arbeitsbedingungen beurteilen und  
 Maßnahmen festlegen

AMS – Arbeitsschutz mit System

2.1  Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Gute Arbeitsbedingungen sind optimale Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg, und gleichzeitig fördern gute 
Arbeitsbedingungen die Zufriedenheit und damit die Leistungsbereitschaft Ihrer Beschäftigten. Voraussetzung für 
gute Arbeitsbedingungen ist, dass Sie ausgehend von Ihrer Zielsetzung die Gefährdungen und Belastungen in Ihrem 
Unternehmen analysieren und beurteilen sowie entsprechende Maßnahmen auswählen und durchführen. Die 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen trägt dazu bei, dass der Unternehmer selbst die notwendigen Maßnahmen im 
Betrieb festlegt und somit viele Vorschriften abgeschafft werden konnten.

Basis-Schritte

•	 Festlegen, wer die Arbeitsbedingungen beurteilt (Gefährdungen, Belastungen)
•	 Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen durchführen und Maßnahmen festlegen
•	 Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen festlegen sowie einen Zeitpunkt, bis 

wann sie umgesetzt sein müssen
•	 Eine Wirksamkeitskontrolle der beschlossenen Maßnahmen festlegen
•	 Beurteilung der Arbeitsbedingungen dokumentieren

Basis-Schritte
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• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

Weitere Möglichkeiten
•	 Fristen	für	die	Durchführung	der	Beurteilung	der	Ar
beitsbedingungen	festlegen	–	zum	Beispiel	jährlich	
oder	bei	neuen	Arbeitsverfahren,	neuen	Arbeitsmitteln	
oder	wesentlichen	Änderungen	im	Arbeitsablauf

•	 Fachkräfte	für	Arbeitssicherheit	und	Betriebsärzte	bei	
der	Planung	und	Durchführung	der	Beurteilung	der	
	Arbeitsbedingungen	hinzuziehen

•	 Festlegen,	wer	an	den	Beurteilungen	der	Arbeitsbedin
gungen	teilnimmt	–	zum	Beispiel	die	betroffenen	Be
schäftigten

•	Sicherstellen,	dass	auch	die	Gefährdungen	für	Kunden,	
Besucher	und	andere	betriebsfremde	Personen	bei	der	
Beurteilung	berücksichtigt	werden

•	Die	Erfahrungen	der	Beschäftigten	bei	der	Beurteilung	
der	Arbeitsbedingungen	und	bei	der	Festlegung	der	
notwendigen	Maßnahmen	mitberücksichtigen	(Be
schäftigte	befragen)

•	Vorhandene	Vorlagen	der	VBG	für	die	Beurteilung	der	
Arbeitsbedingungen	nutzen.	Unter	www.vbg.de/
amsonline	ist	ein	Vorschlag	für	eine	Beurteilung	der	
Arbeitsbedingungen	im	Bereich	der	Büroarbeit	zu	fin
den.	Die	VBG	bietet	aber	auch	für	andere	Gewerke	
spezielle	ArbeitssystemLeitfäden	mit	einer	Beurteilung	
der	Arbeitsbedingungen	an	–	zum	Beispiel	Zeitarbeit,	
Wach	und	Sicherungsdienste,	KfzPrüfanlagen,	Tier
heime,	keramische	und	GlasIndustrie,	ÖPNV/Bahnen.

•	Bei	Unternehmen	mit	Betriebsrat/Personalrat	und/	
	oder	anderen	Interessenvertretungen:	Die	Interessen
vertretung	wird	bei	der	Beurteilung	der	Arbeitsbedin
gungen	beteiligt.

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Beurteilung	der	Arbeitsbedingungen	„Büroarbeit	
verbessern“

	ǣ Checkliste	„Büroarbeitsplatz“

	ǣ Checkliste	„Bildschirmdarstellung“

http://www.vbg.de/amsonline
http://www.vbg.de/amsonline
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 2.1: Beurteilung der Arbeitsbedingungen

•	 Festlegen, wer die Arbeitsbedingungen beurteilt
•	 Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen durchführen und Maßnahmen festlegen
•	 Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen festlegen sowie einen Zeitpunkt, bis 

wann sie umgesetzt sein müssen
•	 Eine Wirksamkeitskontrolle der beschlossenen Maßnahmen festlegen
•	 Beurteilung der Arbeitsbedingungen dokumentieren

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Festlegen, wer die Arbeitsbedin-
gungen beurteilt

Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen durchführen und Maß-
nahmen festlegen

Die Verantwortlichkeit für die 
Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahmen festlegen sowie 
einen Zeitpunkt, bis wann sie 
umgesetzt sein müssen

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Eine Wirksamkeitskontrolle der 
beschlossenen Maßnahmen 
festlegen

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Die Ergebnisse der Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen doku-
mentieren

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 2.1: Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen •.
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3  Planen und Beschaffen

• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

3.1  Planung der Arbeitsgestaltung

Um die Arbeitsabläufe präventiv gestalten zu können, ist ein planvolles und konzeptionelles Vorgehen erforderlich. 
So müssen Sie beispielsweise die Anschaffung von Arbeitsmitteln, wie Software oder die Flächennutzung, sorgfältig 
planen. Damit nutzen Sie Ihre Zeitressourcen und motivieren Ihre Beschäftigten, weil sie Fehler und Störungen vermei-
den. Auch das Arbeiten in fremden Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens – zum Beispiel zu Hause, im 
Fahrzeug oder Zug, im Hotel – oder das gemeinsame Arbeiten mehrerer Firmen an einer Aufgabe erfordert spezielle 
Planung, Vorbereitung und Koordination.

Basis-SchritteBasis-Schritte

•	 Neue, aber auch vorhandene Arbeitsräume nach einem Konzept planen und gestalten, das die Bearbeitung der 
Arbeitsaufgaben und die Leistungsfähigkeit der Menschen fördert. Die Raumplanung umfasst die Raumabmes-
sungen, die Anordnung der Arbeitsplätze, die Flächennutzung, die Barrierefreiheit, die Verkehrswege, das 
Raumklima, die Beleuchtung und die Lärmeinwirkungen.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

•	 Arbeitsabläufe	zur	Erledigung	der	Arbeitsaufgaben	sorgfältig	planen	und	Verantwortlichkeiten	genau	festlegen
•	 Wenn	sich	eigene	oder	fremde	Beschäftigte	gegenseitig	gefährden	könnten,	vertraglich	eine	Person	(Koordinator)	

festlegen.	Der	Koordinator	stimmt	die	Arbeiten	aufeinander	ab	und	hat	Weisungsbefugnis	gegenüber	Ihren	Be-
schäftigten	und	den	Beschäftigten	der	Fremdfirma,	soweit	dies	zur	Vermeidung	der	gegenseitigen	Gefährdung	
erforderlich	ist.	Die	Beschäftigten	sind	über	den	Koordinator	und	seine	Weisungsbefugnisse	zu	informieren.

•	 Bedingungen	bei	Arbeiten	im	Betrieb	des	Kunden	oder	in	anderen	Betrieben	klären	und	eventuelle	Schutzmaß-
nahmen	vereinbaren	und	veranlassen

Weitere Möglichkeiten
•	Bei	der	Planung	von	Arbeitsplätzen	sind	die	Wechsel
beziehungen	unter	anderem	zwischen	folgenden	As-
pekten	zu	beachten:
	– Bedürfnisse	und	Interessen	des	Menschen	(Bewe-
gungsräume,	Steuerbarkeit,	Individualisierbarkeit,	
Lärm,	Klima,	Licht,	Sehvermögen,	Blickrichtung,	Kör-
perhaltung,	Barrierefreiheit,	...)
	– Arbeitsaufgabe	und	abläufe	(Kommunikationspro-
zesse,	Information,	Kooperationsbedarf,	Konzentrati-
onserfordernisse,	Sehaufgaben,	Schichtarbeit,	Desk
Sharing,	...)
	– Soft	und	Hardware	(Bildschirmdarstellung,	Reflexi-
on/Blendung,	Anzahl	der	Bildschirme,	Platz	für	Rech-
ner/Drucker	und	Tastatur,	Bewegungsräume	am	Ar-
beitsplatz,	...)
	– Arbeitsplatzanordnung	(Art	der	Arbeitsplätze	–	Ein-
zelarbeit,	Gruppenarbeit,	Anordnung	und	Variabilität	
der	Arbeitsplätze,	Fenster	und	Beleuchtung,	...)
	– Voraussetzungen	des	Gebäudes	(Architektur	des	
Gebäudes,	Geometrie	der	Räume,	elektrische	Anla-
gen,	Verkehrswege,	Himmelsrichtung,	Nachbarbe-
bauung,	...)

•	Bei	der	Planung	von	Arbeitsplätzen	berücksichtigen,	
dass	gekennzeichnete	Arbeitsmittel	(GS,	DGUV	Test)	
angeschafft	werden

Arbeitsabläufe konzipieren und planen
•	Bei	der	Konzeption	und	Planung	der	Arbeitsaufgaben	
sowie	der	Festlegung	der	Verantwortlichkeiten	unter	
anderem	beachten:
	– Notwendige	Materialien	zur	Verfügung	stellen
	– Notwendige	Arbeitsmittel	organisieren
	– Arbeitsflächenbedarf	festlegen	(Arbeitsplatz,	Ver-
kehrswege,	Lagerflächen)
	– Eventuell	erforderliche	Persönliche	Schutzausrüstun-
gen	zur	Verfügung	stellen

	– Informations	und	Kommunikationswege	festlegen
	– Mögliche	Überschneidungen	von	Arbeitsprozessen	
feststellen	und	regeln

•	Bei	der	Konzeption	und	Planung	der	Arbeitsaufgaben	
die	Anforderungen	der	Kunden	auf	die	Machbarkeit	in	
Bezug	auf	den	Arbeitsschutz	überprüfen

Siehe auch Produktsicherheitsgesetz – ProdSG

Koordination
•	Alle	Beteiligten	über	den	Koordinator	und	dessen	Wei-
sungsbefugnis	informieren

Benutzung von fremden Arbeitsstätten
•	Arbeiten	Ihre	Beschäftigten	in	fremden	Arbeitsstätten,	
vorab	die	Bedingungen	und	Gefährdungen	dieser	Ar-
beitsplätze	ermitteln.	Mit	dem	Verantwortlichen	der	
fremden	Arbeitsstätte	klären,	wie	man	sich	gegen	even-
tuelle	Gefährdungen	schützen	kann	und	wer	die		
Schutzmaßnahmen	veranlasst	–	zum	Beispiel	Persönli-
che	Schutzausrüstungen,	bestimmte	Verhaltenswei	
sen,	arbeitsmedizinische	Vorsorge.	Die	Beschäftigten	
sind	über	Sanitätsräume,	Pausenräume,	Erste	Hilfe	und	
Brandschutz	sowie	die	notwendigen	Schutzmaßnah-
men	zu	informieren.	Die	Umsetzung	der	Schutzmaß
nahmen	ist	zu	kontrollieren.

Bei	allen	Fragen	der	Konzeption	und	Planung	sind	bei	
Bedarf	die	Fachkraft	für	Arbeitssicherheit,	der	Betriebsarzt	
oder	der	Berater	der	VBG	hinzuziehen.

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Planungshilfe	„Arbeitsgestaltung“

	ǣ Bestellung	des	Koordinators/der	Koordinatorin
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 3.1: Planung der Arbeitsgestaltung

•	 Konzept für die Raumnutzung erstellen und umsetzen (Raumabmessungen, Anordnung der Arbeitsplätze, Flä-
chennutzung, Barrierefreiheit, Verkehrswege, Raumklima, Beleuchtung, Lärm)

•	 Arbeitsaufgaben sorgfältig vorbereiten und planen und Verantwortlichkeiten festlegen
•	 Beim Einsatz von Fremdfirmen und bei der Zusammenarbeit mit anderen Firmen prüfen, ob ein Koordinator/

eine Koordinatorin notwendig ist: falls ja, Koordinator/in festlegen und Beschäftigte darüber informieren
•	 Bedingungen bei Arbeiten im Betrieb des Kunden oder in anderen Betrieben klären und Schutzmaßnahmen 

vereinbaren und veranlassen

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Konzept für die Raumnutzung 
erstellen und umsetzen

BGI 5050 „Büroraumplanung“

Arbeitsaufgaben planen, Verant-
wortlichkeiten festlegen

Planungshilfe „Arbeitsgestaltung“

Bei gegenseitiger Gefährdung 
(eigene und fremde Beschäftig-
te) werden Arbeiten koordiniert.

Bestellung des Koordinators/der Ko-
ordinatorin

Bedingungen bei Arbeiten im Be-
trieb des Kunden oder in ande-
ren Betrieben klären und Schutz-
maßnahmen vereinbaren und 
veranlassen

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 3.1: Planung der Arbeitsgestaltung

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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3.2  Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Achten Sie bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln, -stoffen und -materialien auf Qualität, Produktsicherheit und 
Wirtschaftlichkeit. Nur geeignete Arbeitsmittel und -materialien erlauben ein sicheres und störungsfreies und damit 
auch wirtschaftliches Arbeiten. Auch die eingekauften Dienstleistungen müssen ein sicheres und gesundheitsge-
rechtes Arbeiten fördern. Die Qualität von Gütern und Dienstleistungen berücksichtigt somit auch immer die Aspekte 
des Arbeitsschutzes.

Basis-Schritte

•	 Den	Einkäufern	beziehungsweise	den	Verantwortlichen	für	die	Bestellung	und	Beschaffung	von	Gütern	deutlich	
machen,	dass	nur	sicherheitstechnisch	einwandfreie	und	gekennzeichnete	–	zum	Beispiel	GS,	DGUV	Test,	RAL,	
EG-Baumusterprüfung	–	Arbeitsmittel,	Einrichtungen	und	Persönliche	Schutzausrüstungen	angeschafft	werden

•	 Bei	Arbeitsstoffen	prüfen,	ob	weniger	gefährliche	Ersatzstoffe	eingesetzt	werden	können
•	 Beim	Einsatz	von	Gefahrstoffen	sicherstellen,	dass	die	Sicherheitsdatenblätter	vorliegen	und	relevante	Be-

triebsanweisungen	erstellt	sind
•	 Dienstleister	und	Fremdfirmen	auch	nach	Kriterien	der	sicheren	und	gesundheitsgerechten	Leistungserbrin-

gung	auswählen
•	 Liste	innerbetrieblich	genutzter	Arbeitsmittel	und	Gefahrstoffe	führen

Basis-Schritte

Weitere Möglichkeiten

Arbeitsmittel, -stoffe und andere Güter
•	Beim	Kauf	von	Software	sicherstellen,	dass	die	Ge-
brauchstauglichkeit	überprüft	wird

•	Erfahrungen	der	Verantwortlichen	und	der	Beschäftig-
ten	der	betroffenen	Arbeitsbereiche	berücksichtigen,	
damit	nur	Arbeitsmittel,	Stoffe	oder	andere	Güter	sowie	
Persönliche	Schutzausrüstungen	angeschafft	werden,	
die	den	Erwartungen	der	Verantwortlichen	und	Be-
schäftigten	entsprechen

•	Vorgaben	zum	Arbeitsschutz	in	die	Verträge	mit	den	
Lieferanten	mit	aufnehmen

•	Die	eingehenden	Arbeitsmittel,	Stoffe	und	anderen	
	Güter	darauf	überprüfen,	ob	sie	den	Sicherheitsanfor-
derungen	entsprechen	(Eingangsprüfung)

Dienstleister und Fremdfirmen
•	Bei	der	Auswahl	von	Dienstleistern	und	Fremdfirmen	
nach	Kriterien	der	sicheren	und	gesundheitsgerechten	
Leistungserbringung	sind	unter	anderem	zu	beachten:
	– Nachweise	der	Lieferanten	–	zum	Beispiel	sicher-
heitstechnische	Betreuung,	Unfallquote,	Manage-
mentsysteme
	– Auszeichnungen	und	Zertifikate	–	zum	Beispiel	SCC,	
Qualitätsmanagement,	Umweltmanagement

	– Erfahrungen	und	Empfehlungen
•	Qualität	der	vorhandenen	Lieferanten	überprüfen
•	Mit	Dienstleistern	und	Fremdfirmen	vertraglich	sichere	
und	gesundheitsgerechte	Leistungserbringung	verein-
baren

Generell	sind	bei	der	Beschaffung	von	Gütern	und	Dienst-
leistern	bei	Bedarf	die	Fachkraft	für	Arbeitssicherheit,	der	
Betriebsarzt	oder	der	Berater	der	VBG	hinzuziehen.	Hier	
auch	das	Produktsicherheitsgesetz	(ProdSG)	beachten.

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Planungshilfe	„Einkauf	von	Produkten“

	ǣ Checkliste	„Qualität	der	vorhandenen	Lieferanten“

	ǣ Gefahrstoffverzeichnis

	ǣ Planungshilfe	„Betriebliche	Arbeitsmittel	–	Bestand	
und	Prüfung“

	ǣ VBG-Praxis-Kompakt	„Software	nutzerfreundlich	ein-
stellen	und	gestalten“

	ǣ BGI	5020	„Zeitarbeit	–	sicher,	gesund	und	erfolgreich“

	ǣ BGI	5021	„Zeitarbeit	nutzen	–	sicher,	gesund	und	erfolg	-	
reich“
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 3.2: Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

•	 Nur sicherheitstechnisch einwandfreie, geprüfte Arbeitsmittel, Einrichtungen und Persönliche Schutzausrüs-
tungen anschaffen

•	 Beim Einkauf von Arbeitsstoffen prüfen, ob weniger gefährliche Ersatzstoffe genutzt werden können
•	 Sicherstellen, dass die Hersteller von Gefahrstoffen Sicherheitsdatenblätter zu den beschafften Stoffen mitlie-

fern und dass relevante Betriebsanweisungen erstellt sind
•	 Dienstleister und Fremdfirmen auch nach Kriterien der sicheren und gesundheitsgerechten Leistungserbrin-

gung auswählen
•	 Liste innerbetrieblich genutzter Arbeitsmittel und Gefahrstoffe führen

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Festlegen, dass nur sicherheits-
technisch einwandfreie Arbeits-
mittel, Einrichtungen und Per-
sönliche Schutzausrüstungen 
angeschafft werden

Planungshilfe „Einkauf von Produk-
ten“

Festlegen, dass beim Einkauf 
von Arbeitsstoffen geprüft wird, 
ob weniger gefährliche Ersatz-
stoffe angeboten werden und 
dass diese zu beschaffen sind

Sicherstellen, dass die Hersteller 
von Gefahrstoffen Sicherheits-
datenblätter zu den beschafften 
Stoffen mitliefern und dass re-
levante Betriebsanweisungen 
erstellt sind

Dienstleister und Fremdfirmen 
auch nach Kriterien der sicheren 
und gesundheitsgerechten Leis-
tungserbringung auswählen

Liste innerbetrieblich genutzter 
Arbeitsmittel und Gefahrstoffe 
führen

Planungshilfe „Betriebliche Arbeits-
mittel – Bestand und Prüfung“

Gefahrstoffverzeichnis

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 3.2: Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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4  Beschäftigte informieren und beteiligen

4.1  Information der Beschäftigten

Ihre Beschäftigten können ihre Arbeitsaufgabe nur produktiv, sicher und gesundheitsgerecht durchführen, wenn Sie als 
Unternehmer ihnen alle für ihre Arbeitsaufgabe notwendigen Informationen zur Verfügung stellen. Dazu gehören 
beispielsweise Informationen über die Arbeitsaufgabe, die Arbeitsabläufe, die Abstimmungsprozesse oder die Gefähr-
dungen und die notwendigen Schutzmaßnahmen. Fehlende Information ist einer der wesentlichen Gründe für Unzufrie-
denheit, Fehler, Zeitverluste und Unfälle.

Basis-Schritte

•	 Die Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) regelmäßig über die Gefährdungen bei der Arbeit so-
wie über sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten informieren (unterweisen)

•	 Die Unterweisungen dokumentieren
•	 Sicherstellen, dass die Beschäftigten alle Informationen erhalten, die sie für die Bewältigung ihrer Arbeitsauf-

gabe benötigen
•	 Staatliches und berufsgenossenschaftliches Regelwerk zur Verfügung stellen

Basis-Schritte

 ǣ Vorschriftentexte

    Siehe auch www.bmas.de und www.baua.de
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Weitere Möglichkeiten
•	Die in den Beurteilungen der Arbeitsbedingungen er-

mittelten Betriebsanweisungen erstellen und aushän-
gen; dazu die Muster der VBG nutzen, die für verschie-
dene Branchen erstellt worden sind – siehe zum 
Beispiel VBG-Branchenleitfäden, VBG-Onlineseiten für 
einzelne Branchen (www.vbg.de)

 ǣ Muster der VBG – auch unter www.vbg.de

•	Betriebsanweisungen für Information der Beschäftigten 
(Unterweisungsgespräche) nutzen

•	Festlegen, dass alle Beschäftigten (auch Aushilfen und 
Telearbeitskräfte) über ihre Arbeitsaufgaben alle not-
wendigen Informationen besitzen

•	Alle darüber informieren, wo die erforderlichen Infor-
mationen zu den Arbeitsaufgaben und den damit ver-
bundenen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen zu 
finden sind, damit sich alle jederzeit selbst informieren 
können – zum Beispiel im Intranet/Extranet, in Projekt-
ordnern, bei Projektverantwortlichen

•	Den Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeitskräf-
ten) die VBG-Infoblätter über die Gefährdungen bei der 
Arbeit sowie über sicheres und gesundheitsgerechtes 
Arbeiten geben

•	 Informationsschriften – zum Beispiel Flyer, Broschüren, 
Plakate – zu fachgerechtem, sicherem und gesund-
heitsgerechtem Arbeiten zur Verfügung stellen; der 
 Bezug ist für bei der VBG versicherte Unternehmen im 
Beitrag enthalten

•	Beschäftigte informieren, wo sie im Internet Informatio-
nen zu fachgerechtem, sicherem und gesundheitsge-
rechtem Arbeiten finden – zum Beispiel www.vbg.de; 
www.dguv.de; www.baua.de

•	Aktionen im Unternehmen zu fachgerechtem, sicherem 
und gesundheitsgerechtem Arbeiten durchführen

•	Aktionen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
durchführen

Zu den Aktionen können die Hilfen der VBG oder der Kran-
kenkassen, die regelmäßig zu verschiedenen Themen 
Aktionsmaterial anbieten, genutzt werden. Die Hilfen wer-
den meistens kostenlos angeboten.

Praxishilfen und Dokumente:

 ǣ Infoblatt „Büroarbeit“

 ǣ Unterweisungshilfe „Büroarbeit“

 ǣ Unterweisungen und Betriebsanweisungen
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Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 4.1: Information der Beschäftigten

•	 Beschäftigte (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) über sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten informie-
ren (unterweisen)

•	 Unterweisungen dokumentieren
•	 Beschäftigten alle Informationen zur Verfügung stellen, die sie für die Bewältigung ihrer Arbeitsaufgabe benöti-

gen
•	 Staatliches und berufsgenossenschaftliches Regelwerk zur Verfügung stellen 

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Beschäftigte unterweisen Infoblatt „Büroarbeit“

Unterweisungen und Betriebsanwei-
sungen

Unterweisungen dokumentieren Unterweisungshilfe „Büroarbeit“

Beschäftigten alle Informationen 
zur Verfügung stellen, die sie für 
die Bewältigung ihrer Arbeitsauf-
gabe benötigen

Staatliches und berufsgenossen-
schaftliches Regelwerk zur Verfü-
gung stellen

Vorschriftentexte

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 4.1: Information der Beschäftigten

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
 Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen •.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

4.2  Kommunikationswege

Viele Störungen, unnötige Belastungen, Ärger und Zeitverluste wären vermeidbar, wenn die Kommunikationswege im 
Unternehmen vereinbart und allen Beteiligten bekannt wären. Auch viele Konflikte, schlechte Stimmung und Pro-
bleme in der Zusammenarbeit haben in ungenügender oder nicht kooperativer Kommunikation ihre Ursache.

Basis-Schritte

•	 Mit	den	Führungskräften	und	Projektverantwortlichen	vereinbaren	und	festlegen,	wie	die	Kommunikation	im	
Unternehmen	zu	erfolgen	hat	(Kommunikationswege)

•	 Die	Kommunikationswege	bei	Störungen,	Mängeln	und	Unfällen	festlegen	oder	gemeinsam	mit	den	Beschäftig-
ten	vereinbaren

Basis-Schritte

Weitere Möglichkeiten
•	 Führungskräften	und	Projektverantwortlichen	verdeutli-
chen	und	mit	ihnen	vereinbaren,	dass	im	Unternehmen	
eine	vertrauensvolle	Zusammenarbeit	der	Beschäftig		-
ten	und	ein	kooperativer	Führungsstil	gepflegt	werden	
(Unternehmenskultur)

•	Mit	den	Führungskräften	und	Projektverantwortlichen	
vereinbaren	oder	festlegen,	wie	Beschäftigte	(auch	
	Aushilfen	und	Telearbeitskräfte)	behandelt	werden,	die	
ihre	Leistungen	nicht	wie	vereinbart	erbringen;	Füh-
rungskräfte	und	Projektverantwortliche	dazu	motivie-
ren,	den	Beschäftigten	zu	vertrauen	und	gemeinsam				
mit	ihnen	zu	versuchen,	die	Ursachen	zu	ermitteln	und	
abzustellen

•	Mit	den	Führungskräften	und	Projektverantwortlichen	
vereinbaren	oder	festlegen,	dass	sie	Ursachen	für	Prob-
leme	gemeinsam	mit	den	Beschäftigten	herausfinden	
und	gemeinsam	mit	den	Beschäftigten	Änderungsmaß-
nahmen	vereinbaren	–	Probleme	können	beispielswei-
se	sein:	hohe	Fehlzeiten,	viele	Fehler	und	Störungen,	
viele	Beinahe-Unfälle	und	Unfälle,	mangelhafte	Quali-
tät	der	Produkte	und	Leistungen	oder	Kundenbe-
schwerden

•	Kommunikationswege	für	folgende	Fälle	vereinbaren	
oder	festlegen:
	– Wer	bei	Störungen	und	Unfällen	zu	informieren	ist	
und	was	mit	der	Information	geschieht
	– Wer	über	Mängel	von	Arbeitsmitteln	und	Einrichtun-
gen	zu	informieren	ist	und	was	mit	der	Information	
geschieht
	– Wer	über	unnötige	Belastungen	und	Probleme	bei	
der	Umsetzung	der	Arbeitsaufgabe	zu	informieren	ist	
und	was	mit	der	Information	geschieht
	– Wer	über	Probleme	beim	Einsatz	von	Arbeitsstoffen	
zu	informieren	ist	und	was	mit	der	Information	ge-
schieht

•	Gemeinsam	mit	allen	Beteiligten	vereinbaren	oder	fest-
legen	und	alle	Beteiligten	informieren,	wie	Kommuni-
kationsprobleme	untereinander	und	Probleme	der	sozi-
alen	Beziehungen	zu	klären	sind;	vereinbaren	oder	
festlegen,	wie	eventuelle	Konflikte	untereinander	zu	
lösen	sind

•	Auch	die	Kommunikationswege	zu	externen	Dienstleis-
tern	vereinbaren	–	wie	zum	Beispiel	Fachkraft	für	Ar-
beitssicherheit,	Betriebsarzt,	VBG,	staatliche	Stellen

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Selbstverpflichtung	Kommunikationskultur



32

4 
 | 

 B
es

ch
äf

tig
te

 in
fo

rm
ie

re
n 

un
d 

be
te

ili
ge

n
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Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 4.2: Kommunikationswege

•	 Mit Führungskräften/Projektverantwortlichen Kommunikationswege vereinbaren oder festlegen
•	 Die Kommunikationswege bei Störungen, Mängeln und Unfällen festlegen oder gemeinsam mit den Beschäftig-

ten vereinbaren

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Kommunikationswege mit Füh-
rungskräften/Projektverantwort-
lichen vereinbaren

Die Kommunikationswege bei 
Störungen, Mängeln und Unfäl-
len festlegen oder gemeinsam 
mit den Beschäftigten verein-
baren

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 4.2: Kommunikationswege

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

4.3  Beteiligung der Beschäftigten

Kaum jemand kennt die Ursachen für Probleme, Störungen und Unfälle bei der Arbeit besser als die Beschäftigten 
selbst. Gleichzeitig zeigen viele gute Beispiele von Unternehmen, dass die Beschäftigten dann ihre ganzen Kompe-
tenzen einbringen und hohe Leistungsbereitschaft zeigen, wenn sie glaubwürdig an der Gestaltung ihrer Arbeitsauf-
gabe beteiligt sind.

Basis-Schritte

•	 Mit	den	Führungskräften	und	Projektverantwortlichen	vereinbaren	oder	festlegen,	dass	sie	bei	allen	Planungen	
und	Arbeitsaufgaben	die	Erfahrung	der	betroffenen	Beschäftigten	anhören	und	Probleme	gemeinsam	mit	ihnen	
besprechen

•	 Ein	Verfahren	im	Unternehmen	vereinbaren,	wie	Beschäftigte	Verbesserungsvorschläge	für	Arbeitsprozesse	
oder	Schutzmaßnahmen	einbringen	können	und	wie	mit	diesen	Vorschlägen	umgegangen	wird

Basis-Schritte

Weitere Möglichkeiten
•	 In	Besprechungen	auch	über	Probleme	und	Störungen,	
Gefährdungen	und	Fehlbelastungen	im	Arbeitsablauf	
sprechen	und	gemeinsam	Verbesserungsmaßnahmen	
vereinbaren

•	Ein	Verfahren	im	Unternehmen	vereinbaren,	wie	Be-
schäftigte	Kritik,	Gefährdungen	und	Fehlbelastungen	
artikulieren	können	und	wie	mit	der	Information	umge-
gangen	wird

•	Mitarbeiterbefragungen	durchführen,	wie	die	Beteili-
gungsprozesse	im	Unternehmen	funktionieren	und	wie	
zufrieden	die	Beschäftigten	damit	sind

•	Bei	der	Einführung	neuer	Arbeitsverfahren,	neuer	Ar-
beitsmittel	oder	neuer	Produkte	und	Dienstleistungen	
die	Erfahrungen	der	Beschäftigten	anhören	und	be
rücksichtigen

•	Den	Beschäftigten	einen	möglichst	großen	Rahmen	
eigenverantwortlicher	Entscheidungen	bei	der	Realisie-
rung	der	Arbeitsaufgabe	überlassen

•	Mit	den	Beschäftigten	den	Rahmen	ihrer	Entscheidun-
gen	genau	absprechen,	klären	und	vereinbaren

•	Mit	den	Beschäftigten	vereinbaren,	wie	die	Arbeitser-
gebnisse	kontrolliert	werden

•	Möglichkeiten	für	die	Beschäftigten	schaffen,	ihre	Vor-
stellungen	artikulieren	zu	können

•	Bei	Unternehmen	mit	Betriebsrat/Personalrat	und/			
oder	anderen	Interessenvertretungen	sicherstellen,	
dass	diese	an	der	Gestaltung	der	Arbeit	beteiligt	wer			
den	–		zum	Beispiel	durch	Betriebsvereinbarungen

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Formular	„Ich	schlage	vor“

	ǣ Betriebsvereinbarung	zur	Büroarbeit
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 4.3: Beteiligung der Beschäftigten

•	 Mit Führungskräften/Projektverantwortlichen vereinbaren oder festlegen, wie Beschäftigte zu beteiligen sind
•	 Festlegen, wie mit den Vorschlägen der Beschäftigten umgegangen wird

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Mit Führungskräften/Projektver-
antwortlichen vereinbaren oder 
festlegen, wie Beschäftigte zu 
beteiligen sind

Festlegen, wie Vorstellungen der 
Beschäftigten berücksichtigt 
werden können

Formular „Ich schlage vor“

Festlegen, wie mit den Vorschlä-
gen der Beschäftigten umgegan-
gen wird

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 4.3: Beteiligung der Beschäftigten

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen •.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

4.4  Qualifizierung und Weiterbildung

Die Fähigkeiten, kontinuierliche Lernprozesse in Gang zu halten, entscheiden heute über Wettbewerbsvorteile. Für 
viele Arbeitsaufgaben – auch im Bereich des sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitens – benötigen Ihre Beschäf-
tigten zudem spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Qualität dieser Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Mög-
lichkeiten zum ständigen Lernen bestimmen wesentlich die Qualität der Arbeit und der Arbeitsergebnisse. Die VBG 
bietet ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot für Unternehmer, Führungskräfte und Beschäftigte.

Basis-Schritte

•	 Sind für Arbeitsaufgaben spezielle Kompetenzen und Qualifikationen – siehe Prozessschritt 1.3 – erforderlich, 
ist die entsprechende Aus-/Weiterbildung zu organisieren oder zu ermöglichen.

•	 Gesetzlich oder vertraglich geforderte Aus- und Weiterbildung ermöglichen – zum Beispiel bestimmte Kenntnis-
se für befähigte Personen, Gabelstaplerfahrer

•	 Für Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen laut der Beurteilung der Arbeitsbedingungen intensive Einarbei-
tung und gegebenenfalls Aus- und Weiterbildung organisieren

Basis-Schritte

Weitere Möglichkeiten
•	Mit fachkundigen Beschäftigten, der Fachkraft für Ar-

beitssicherheit oder dem Betriebsarzt interne Weiter-
bildungsmaßnahmen organisieren – zum Beispiel Nut-
zung der Software, Bedienen von bestimmten Arbeits - 
mitteln, Organisation von internen Arbeitsabläufen, 
Informationen über spezielle Arbeitsverfahren, Um   -
gang mit Kunden

•	Organisieren, dass die Erfahrungen der Beschäftigten 
mit neuen Arbeitsverfahren, Arbeitsmitteln sowie neu -
en Kundenanforderungen an die anderen Beschäftig -
ten weitergegeben werden – dafür ein Verfahren festle-
gen oder vereinbaren (lernende Organisation)

•	Organisieren, dass die Ausbildungsangebote über Se-
minare der VBG regelmäßig gesichtet werden, um Füh-
rungskräften, Sicherheitsbeauftragten oder Betriebsrä-
ten eine ergänzende Qualifizierungsmaßnahme zu 
ermöglichen

•	Spezielle Seminarangebote der VBG für den Arbeitsbe-
reich des Unternehmens im Unternehmen aushängen

Praxishilfen und Dokumente:

Das Seminarangebot der VBG für Aus- und Fortbildung;  
Information und Anmeldung auch über das Internet möglich: 
www.vbg.de/seminare
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 4.4: Qualifizierung und Weiterbildung

•	 Aus- und Weiterbildungsbedarf ermitteln und gegebenenfalls Beschäftigte qualifizieren oder Aus-/Weiterbil-
dung ermöglichen

•	 Gesetzlich oder vertraglich geforderte Aus- und Weiterbildung berücksichtigen – zum Beispiel bestimmte 
Kenntnisse für befähigte Personen, Gabelstaplerfahrer/innen

•	 Für Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen laut der Beurteilung der Arbeitsbedingungen intensive Einarbei-
tung und gegebenenfalls Aus- und Weiterbildung organisieren

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Aus- und Weiterbildungsbedarf 
ermitteln und gegebenenfalls 
Beschäftigte qualifizieren oder  
Aus-/Weiterbildung ermöglichen 
(dabei gesetzlich oder vertrag-
lich geforderte Aus- und Weiter-
bildung berücksichtigen)

Ermitteln, ob für Tätigkeiten mit 
besonderen Gefährdungen laut 
der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen intensive Einar-
beitung und gegebenenfalls 
Aus- und Weiterbildung zu orga-
nisieren ist

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 4.4: Qualifizierung und Weiterbildung

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen •.
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5  Betreuung organisieren und für Notfälle  
 vorsorgen

• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

5.1  Betreuung und Beratung

Um die Arbeit qualitativ hochwertig, sicher und gesund zu gestalten, haben Sie sowie Ihre Führungskräfte und 
Beschäftigten Aufgaben und auch gesetzliche Pflichten, die Sie nicht alle allein bewältigen können. Dafür benötigen 
Sie Unterstützung. Diese Unterstützung erhalten Sie durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit, den Betriebsarzt und 
durch sonstige Beauftragte im Arbeitsschutz.

Basis-Schritte

•	 Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung sicherstellen
•	 Die arbeitsmedizinische Vorsorge ermöglichen und durchführen lassen – zum Beispiel bei Bildschirmarbeit, 

Arbeiten in Lärmbereichen oder Fahr- und Steuertätigkeiten
•	 Nachweis und Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen
•	 Für Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten:

 – Sicherheitsbeauftragte bestellen und schriftlich beauftragen
 – Arbeitsschutzausschuss einrichten

Basis-Schritte
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Weitere Möglichkeiten

Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung
•	Überprüfen, wie Ihr Unternehmen sicherheitstechnisch 

betreut wird (Regelbetreuung oder Unternehmermodell 
der VBG für kleinere Unternehmen) – im Bedarfsfall 
durch VBG beraten lassen

Regelbetreuung:
•	 Nur geeignete und qualifizierte Fachkraft für Arbeits-

sicherheit und Betriebsärzte beziehungsweise 
Dienstleister bestellen – zum Beispiel Nachweis 
über Fachkunde, GQA- beziehungsweise GQB-zerti-
fizierte Dienste

•	 Die Leistungen und die Umfänge der betriebsspezifi-
schen Betreuung festlegen, die die Grundbetreuung 
ergänzen und die Besonderheiten im Unternehmen 
berücksichtigen; bei dieser Festlegung die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärzte 
hinzuziehen

•	 Begehungen und Beratungen durch Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und Betriebsarzt dokumentieren 
lassen (Protokolle, Schriftverkehr)

•	 Auf die vorgeschriebenen Einsatzzeiten in der 
Grundbetreuung und die vereinbarten Einsatzzeiten 
der betriebsspezifischen Betreuung achten und Ein-
satzzeiten dokumentieren

Bis zu 10 Beschäftigte:
•	 Gegebenenfalls das System der Grundbetreuung 

und anlassbezogenen Betreuungen wählen und 
umsetzen; dazu mit der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und dem Betriebsarzt die Grundbetreuung und 
die Modalitäten der anlassbezogenen Betreuung 
vereinbaren

Unternehmermodell:
•	 An den Motivations- und Informationsmaßnahmen 

sowie Fortbildungen der VBG teilnehmen

•	 Bei Bedarf externe Beratung hinzuziehen (nur geeig-
nete und qualifizierte Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit und Betriebsärzte beziehungsweise Dienstleis-
ter bestellen – zum Beispiel Nachweis über 
Fachkunde, GQA- beziehungsweise GQB-zertifizierte 
Dienste)

•	 Beschäftigte über Sicherheitsfachkräfte, Betriebs-
ärzte (falls vorhanden Sicherheitsbeauftragte) und 
ihre Aufgaben informieren

Sicherheitsbeauftragte (mehr als 20 Beschäftigte)
•	Sicherheitsbeauftragten bestellen und schriftlich be-

auftragen (falls vorhanden, Betriebsrat in die Bestel -
lung miteinbinden)

•	Sicherheitsbeauftragten bei der VBG ausbilden lassen
•	Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten festlegen (kann 

in Beauftragungsformular geschehen)

Arbeitsschutzausschuss (mehr als 20 Beschäftigte)
•	Arbeitsschutzausschuss bilden (Zusammensetzung: 

Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter, Betriebs-
ratsmitglied, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, Sicherheitsbeauftragter, bei Bedarf weitere Perso-
nen)

•	Regelmäßig Besprechungen des Arbeitsschutzaus-
schusses durchführen, um Anliegen des Arbeitsschut-
zes oder der Unfallverhütung zu beraten

•	Ergebnisse der Besprechungen schriftlich festhalten

Praxishilfen und Dokumente:

 ǣ VBG-Fachwissen „Sicherheitstechnische und 
betriebsärztliche Betreuung effektiv nutzen“

 ǣ Bestellformular Sicherheitsbeauftragte(r)



39

5 
 | 

 B
et

re
uu

ng
 o

rg
an

is
ie

re
n 

un
d 

fü
r N

ot
fä

lle
 v

or
so

rg
en

• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 5.1: Betreuung und Beratung

•	 Klären, welches Betreuungsmodell (Regelbetreuung, Unternehmermodell) möglich ist
•	 Je nach Betreuungsmodell: an den Ausbildungsmaßnahmen zum Unternehmermodell teilnehmen, die Informa-

tions- und Motivationsmaßnahmen durchführen und die anlassbezogene Betreuung vereinbaren oder externe 
Berater/innen beauftragen und die Grundbetreuung sowie die betriebsspezifische Betreuung festlegen

•	 Arbeitsmedizinische Vorsorge ermöglichen und durchführen lassen sowie dokumentieren
•	 Durchgeführte Maßnahmen dokumentieren
•	 Für Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Sicherheitsbeauftragte bestellen und schriftlich beauftragen
•	 Für Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Arbeitsschutzausschuss einrichten

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung si-
cherstellen (Betreuungsmodell 
klären)

Beratung bei VBG 

Betriebsarzt/Betriebsärztin und 
Fachkraft für Arbeitssicherheit 
beauftragen/festlegen

VBG-Fachwissen „Sicherheitstech-
nische und betriebsärztliche Betreu-
ung effektiv nutzen“

Arbeitsmedizinische Vorsorge 
ermöglichen, durchführen und 
dokumentieren

Durchgeführte Maßnahmen  
dokumentieren

Für Unternehmen mit mehr als 
20 Beschäftigten: Sicherheitsbe-
auftragte bestellen und schrift-
lich beauftragen

Bestellformular 
Sicherheitsbeauftragt(e)r

Für Unternehmen mit mehr als 
20 Beschäftigten: Arbeitsschutz-
ausschuss einrichten

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 5.1: Betreuung und Beratung

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
 Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

5.2  Erste Hilfe und Notfälle

Um die Auswirkungen von Notfällen für die Beschäftigten und die Arbeitsabläufe kalkulierbar zu halten, müssen Sie 
in Ihrem Unternehmen die Erste Hilfe und den Brandschutz organisieren. Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
sind bestimmte Maßnahmen einzuhalten, damit Sie und der versicherte Beschäftigte den Versicherungsschutz der 
VBG möglichst schnell in Anspruch nehmen können.

Basis-Schritte

•	 Maßnahmen zur Ersten Hilfe organisieren
•	 Maßnahmen zum Brandschutz organisieren
•	 Maßnahmen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten organisieren

Basis-Schritte

Weitere Möglichkeiten
•	Verantwortlichen für die Organisation und Kontrolle der 

Ersten Hilfe festlegen
•	Notfallmaßnahmen und Abläufe festlegen und Be-

schäftigte informieren (Anleitung zur Ersten Hilfe aus-
hängen, D-Arzt-Verfahren, BG-Klinik)

•	Verantwortlichen für die Organisation und Kontrolle   
des Brandschutzes festlegen

•	Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten die Unfall-
anzeige beziehungsweise Berufskrankheiten-Anzeige 
ausfüllen und an die VBG schicken

•	Unfalluntersuchung in Zusammenarbeit mit der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit durchführen und präventive 
Maßnahmen festlegen

•	Untersuchung von Ursachen von Berufskrankheiten  
und arbeitsbedingten Erkrankungen in Zusammenar -
beit mit dem Betriebsarzt durchführen und präventive 
Maßnahmen festlegen

Praxishilfen und Dokumente:

 ǣ Organisation der Ersten Hilfe und des Brandschutzes 
im Betrieb

 ǣ Aushang „Verhalten bei Unfällen“

 ǣ Verbandbuch

 ǣ Aushang „Verhalten im Brandfall“

 ǣ Checkliste „Unfalluntersuchungsbericht“

 ǣ Unfallanzeige und Berufskrankheiten-Anzeige

 ǣ VBG-Praxis-Kompakt „Erste Hilfe + Brandschutz“



41

5 
 | 

 B
et

re
uu

ng
 o

rg
an

is
ie

re
n 

un
d 

fü
r N

ot
fä

lle
 v

or
so

rg
en

• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 5.2: Erste Hilfe und Notfälle

•	 Maßnahmen zur Ersten Hilfe organisieren
•	 Maßnahmen zum Brandschutz organisieren
•	 Maßnahmen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten organisieren

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Maßnahmen zur Ersten Hilfe or-
ganisieren

Organisation der Ersten Hilfe und 
des Brandschutzes im Betrieb

Aushang „Verhalten bei Unfällen“

Verbandbuch

Maßnahmen zum Brandschutz 
organisieren

Organisation der Ersten Hilfe und 
des Brandschutzes im Betrieb

Aushang „Verhalten im Brandfall“

Maßnahmen bei Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten organi-
sieren

Checkliste „Unfalluntersuchungs-
bericht“

Unfallanzeige und Berufskrankhei-
ten-Anzeige

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 5.2: Erste Hilfe und Notfälle

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen •.
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6  Prüfen und Verbessern

6.1  Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Arbeitsmittel wie Geräte und Maschinen, aber auch Persönliche Schutzausrüstungen oder andere Einrichtungen 
können nur zuverlässig und sicher eingesetzt werden, wenn sie regelmäßig geprüft werden. Sie haben in der Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen – siehe Prozessschritt 2 – festgelegt, welche Arbeitsmittel und Einrichtungen wann und 
von wem zu überprüfen sind.

Basis-Schritte

AMS – Arbeitsschutz mit System

•	 In der Beurteilung der Arbeitsbedingungen festlegen, wann (Fristen) und von welchen befähigten Personen die 
Arbeitsmittel, die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, die Persönlichen Schutzausrüstungen, Brand-
schutzeinrichtungen oder andere Einrichtungen zu prüfen sind

•	 Nur befähigte Personen – zum Beispiel Sachverständige, Sachkundige –  beauftragen, die die erforderlichen 
Qualifikationen nachweisen können

•	 Die Prüfungen organisieren und dokumentieren
•	 Die Prüfung auf den geprüften Arbeitsmitteln dokumentieren – zum Beispiel durch eine Prüfplakette

Basis-Schritte
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• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

Weitere Möglichkeiten
•	Beispielsweise	ist	bei	der	Prüfung	der	elektrischen	An-
lagen	und	Betriebsmittel	die	BGV	A3	oder	bei	der	Prü-
fung	der	Feuerlöscher	die	ASR	A2.2	„Maßnahmen	gegen	
Brände“	zu	beachten.

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ Planungshilfe	„Betriebliche	Arbeitsmittel	–	Bestand	
und	Prüfung“

Zur	Festlegung	der	Fristen	und	der	befähigten	Personen	kann	
die	Beurteilung	der	Arbeitsbedingungen	für	die	Büroarbeit	im	
Internet	(www.vbg.de/amsonline)	genutzt	werden	oder	die	
Beurteilungen	der	Arbeitsbedingungen	der	VBG	für	unter-
schiedliche	Branchen,	wie	Zeitarbeit-,	Wach-	und	Sicherungs-
dienste,	keramische	und	Glas-Industrie,	ÖPNV/Bahnen.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 6.1: Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

•	 In der Beurteilung der Arbeitsbedingungen festlegen, wann (Fristen) und von welchen befähigten Personen die 
Arbeitsmittel, die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, die Persönlichen Schutzausrüstungen, Brand-
schutzeinrichtungen oder andere Einrichtungen zu prüfen sind

•	 Nur befähigte Personen – zum Beispiel Sachverständige, Sachkundige – beauftragen, die die erforderlichen 
Qualifikationen nachweisen können

•	 Prüfungen organisieren und dokumentieren
•	 Prüfung auf den Arbeitsmitteln dokumentieren – zum Beispiel durch eine Prüfplakette

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Festlegen, welche Arbeitsmit-
tel, elektrischen Anlagen und 
Betriebsmittel, Persönlichen 
Schutzausrüstungen, Brand-
schutzeinrichtungen oder ande-
ren Einrichtungen zu überprüfen 
sind

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Fristen für die Prüfungen fest-
legen

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Befähigte Person für die Prüfung 
festlegen

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Prüfungen organisieren Planungshilfe „Betriebliche Arbeits-
mittel – Bestand und Prüfung“

Prüfung dokumentieren

Prüfung auf den Arbeitsmitteln 
dokumentieren – zum Beispiel 
durch eine Prüfplakette

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 6.1: Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

6.2  Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der beschlossenen Maßnahmen

Dauerhaft erfolgreich können Sie Ihre Arbeitsprozesse nur organisieren, wenn Sie die Durchführung und den Erfolg 
der festgelegten Maßnahmen regelmäßig kontrollieren und präventiv neue Maßnahmen zur Verbesserung festlegen. 
Die Beurteilungen der Arbeitsbedingungen der VBG sind so angelegt, dass Sie sie auch zur Wirksamkeitskontrolle 
Ihrer Maßnahmen nutzen können. Bei der Wirksamkeitskontrolle und bei der Verbesserung der Arbeitsprozesse und 
-bedingungen sind die Führungskräfte und Projektverantwortlichen miteinzubeziehen.

Basis-Schritte

•	 Feststellen,	wie	wirksam	die	geplanten	Maßnahmen	durchgeführt	worden	sind,	welche	Probleme	bestehen	und	
wie	sie	beseitigt	werden	können

•	 Festlegen,	wie	in	den	jeweiligen	Bereichen	Verbesserungen	der	Arbeitsprozesse	und	-bedingungen	zu	erreichen	
sind

Basis-Schritte

Weitere Möglichkeiten
•	Die	Wirksamkeit	der	in	den	Beurteilungen	der	Arbeits-
bedingungen	festgelegten	Maßnahmen	überprüfen;	
hierbei	ist	das	komplette	Arbeitssystem	des	jeweiligen	
Dienstleistungsbereiches	zu	beachten:
	– Organisation	der	Maßnahmen	–	zum	Beispiel	Verant-
wortung,	Planung,	Anweisungen,	Beschaffung
	– Information	und	Kommunikation	–	zum	Beispiel	Un-
terweisungen,	Betriebsanweisungen,	Kommunikati-
onswege
	– Belastungen	der	Beschäftigten	–	zum	Beispiel	Ar-	
beitsorganisation,	Lärm,	Klima,	Beleuchtung
	– Schutzmaßnahmen	zum	Einsatz	der	Arbeitsmittel			
und	Arbeitsstoffe	–	zum	Beispiel	gebrauchstaugliche	
Software,	Prüfungen,	Ersatzstoffe
	– Gestaltungsmaßnahmen	zur	Arbeitsumgebung	–	zum	
Beispiel	Raum-	und	Flächennutzung,	Verkehrswege,	
Arbeitsplätze
	– Organisation	der	Sicherheit	und	Gesundheit	bei	der	
Arbeit	–	zum	Beispiel	sicherheitstechnische	und	be-
triebsärztliche	Betreuung,	arbeitsmedizinische	Vor	-
sorge
	– Notfallorganisation	–	zum	Beispiel	Erste	Hilfe,	Brand-
schutz	

•	Gemeinsam	mit	den	jeweiligen	Führungskräften	und	
Projektverantwortlichen	ist	festzulegen,	wie	die	jeweili-
ge	Situation	sich	verändert	hat	und	welche	weiteren	
neuen	Maßnahmen	erforderlich	sind.	Diese	Maßnah-
men	sind	wiederum	mithilfe	der	Beurteilung	der	Ar-
beitsbedingungen	zu	planen,	und	es	sind	entsprechen-
de	Verantwortlichkeiten	zur	Durchführung	der	Maßnah-	
men	und	Fristen	festzulegen.

•	Die	Wirksamkeitskontrolle	kann	im	Rahmen	der	ge-
meinsamen	Begehung	mit	der	Fachkraft	für	Arbeitssi-
cherheit	und	dem	Betriebsarzt	durchgeführt	werden.

•	Bei	der	Wirksamkeitskontrolle	der	Maßnahmen,	bei	der	
Feststellung	der	Ursachen	für	Probleme,	bei	der	Festle-
gung	neuer	Maßnahmen	und	Verbesserungsmaßnah-
men	sind	die	Erfahrungen	der	jeweils	beteiligten	Be-
schäftigten	zu	berücksichtigen.

Praxishilfen und Dokumente:

Zur	Wirksamkeitskontrolle	Ihrer	Maßnahmen	können	Sie	die	
Beurteilungen	der	Arbeitsbedingungen	der	VBG	nutzen	–	bei-
spielsweise	zur	Büroarbeit	–,	die	Sie	im	Internet	(www.vbg.
de/amsonline)	finden.	Die	VBG	hat	Beurteilungen	der	Arbeits-
bedingungen	für	weitere	Branchen	erstellt	–	zum	Beispiel	
Gebäudemanagement,	Zeitarbeit,	Wach-	und	Sicherungs-
dienste,	keramische	und	Glas-Industrie,	ÖPNV/Bahnen.
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Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 6.2: Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung 
 der beschlossenen Maßnahmen
•	 Die Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen durchführen
•	 Eine Bewertung und gegebenenfalls Verbesserung der Maßnahmen vornehmen

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Die Wirksamkeitskontrolle der 
Maßnahmen erfolgt.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Eine Bewertung und gegebenen-
falls Verbesserung der Maßnah-
men wird vorgenommen.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 6.2: Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung 
 der beschlossenen Maßnahmen

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen •.
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7  Verbesserung des AMS vornehmen

• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

7.1  Bewertung des AMS

Mit den ersten sechs Prozessschritten des „AMS – Arbeitsschutz mit System“ haben Sie ein Arbeitsschutzmanage-
mentsystem in Ihrem Unternehmen aufgebaut. Das AMS hilft, die Gestaltung der Arbeit in Ihrem Unternehmen 
kontinuierlich zu verbessern. Um die Wirkung des AMS in den Arbeitsprozessen feststellen zu können, müssen Sie 
das System regelmäßig bewerten und überprüfen, wie die Prozesse in Ihrem Unternehmen funktionieren.

Umsetzung des Prozessschrittes

Das AMS ist mindestens jährlich zu bewerten. Diese Bewertung kann mithilfe der VBG-Auditfrageliste auf zwei Arten 
durchgeführt werden:
•	 intern von Ihnen selbst und/oder 

•	 extern von Dritten, wie beispielsweise von geschulten Auditoren oder auch einer externen Fachkraft für Arbeits-
sicherheit.

Dieses Verfahren ist festzulegen; Ziel des Audits ist in jedem Fall, die Qualität der Umsetzung der durchgeführten 
Prozessschritte des „AMS – Arbeitsschutz mit System“ zu überprüfen, zu bewerten und Korrektur- und Verbesse-
rungsmaßnahmen festzulegen. 

In kleinen Unternehmen ist die Bewertung des Audits bereits die Bewertung des AMS. In mittelständischen Unter-
nehmen, in denen das Audit von Führungskräften, Fachkräften für Arbeitssicherheit oder externen Auditoren 
vorgenommen wird, ist die Bewertung durch die Unternehmensführung ein zusätzlicher Schritt (Management 
Review).

Umsetzung des Prozessschrittes
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Internes Audit
•	Einen	Verantwortlichen	bestimmen,	der	das	Audit	
durchführt;	es	muss	in	jedem	Fall	jemand	sein,	der		
nicht	selbst	direkt	mit	der	Umsetzung	der	AMS-Aufga-
ben	befasst	war

•	 Festlegen,	wer	an	dem	Audit	teilnehmen	soll	–	zum	
	Beispiel	Führungskraft/Projektverantwortliche,	Be-
triebsrat,	Fachkraft	für	Arbeitssicherheit,	Betriebsarzt,	
Sicherheitsbeauftragte,	Beschäftigte;	es	empfiehlt			
sich,	am	Audit	nicht	zu	viele	Personen	zu	beteiligen

•	Das	Audit	muss	folgende	Bereiche	bei	der	Bewertung	
der	Prozesse	mitberücksichtigen:
	– Dokumente	des	„AMS-Handbuches“	zu	den	einzel-
nen	Prozessschritten
	– Bewertung	der	Prozesse	in	den	Arbeitsbereichen
	– Bewertung	der	Beteiligten	–	zum	Beispiel	Führungs-
kräfte/Projektverantwortliche,	Beschäftigte,	Einkäu-
fer	–	zur	Umsetzung	der	einzelnen	Prozessschritte

•	Das	Audit	auswerten	und	mit	dem	Unternehmer	und	
den	Führungskräften/Projektverantwortlichen	bespre-
chen	(in	Unternehmen	mit	mehr	als	20	Beschäftigten	
auch	im	Arbeitsschutzausschuss	besprechen)

•	Allgemeine	Bewertung
	– zu	den	einzelnen	AMS-Prozessschritten
	– zum	Gesamtsystem	des	AMS

Externes Audit
•	Externen	Auditor	beauftragen	–	zum	Beispiel	geschul	-
ter	Auditor	oder	externe	Fachkraft	für	Arbeitssicherheit

•	Alle	Führungskräfte/Projektverantwortlichen	und	Be-
schäftigten	über	die	Durchführung	des	Audits	informie-
ren

•	Externes	Audit	durchführen	lassen
•	Bewertung	gemeinsam	mit	dem	externen	Auditor	be-
sprechen

Praxishilfen und Dokumente:

	ǣ VBG-Auditfrageliste	(Anhang	2)
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• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 7.1: Bewertung des AMS

•	 Verfahren des Audits festlegen (intern oder extern)
•	 Audit jährlich durchführen (Dokumente überprüfen, Einschätzungen der  Führungskräfte und Beschäftigten 

einbeziehen)
•	 Audit auswerten und die Qualität der Prozessschritte insgesamt sowie die Qualität des gesamten Arbeits-

schutzmanagementsystems bewerten
•	 Bewertung durch Unternehmensführung

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Verfahren des Audits festlegen 
(intern und extern)

Audit jährlich durchführen VBG-Auditfrageliste

AMS bewerten

Bewertung durch Unterneh-
mensführung

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 7.1: Bewertung des AMS

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

7.2  Kontinuierliche Verbesserung

Es ist sicherzustellen, dass das AMS kontinuierlich verbessert wird. Nur wenn das gesamte Arbeitsschutzmanage-
mentsystem kontinuierlich an die neuen Maßnahmen angepasst und verbessert wird, können Sie die Möglichkeiten 
des AMS für eine optimale präventive Gestaltung der Arbeit nutzen.

Umsetzung des Prozessschrittes

•	 Nach der Bewertung des AMS über Verbesserungsmöglichkeiten nachdenken und festlegen, welche Möglich-
keiten der Verbesserung es gibt – zum Beispiel mit Führungskräften/Projektverantwortlichen und Beschäftig-
ten, in größeren Unternehmen auch mit dem Betriebsrat beziehungsweise im Arbeitsschutzausschuss

•	 Festgelegte Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen beschließen, Verantwortlichen für die Umsetzung be-
nennen und Zeitpunkt festlegen, bis wann die Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt sein 
müssen

•	 Die Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen überprüfen und weiteren Verbesserungsprozess einleiten
•	 Für Korrekturen und Verbesserungsmaßnahmen die Unterstützung externer Experten nutzen (VBG-Präventions-

berater, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt)

Umsetzung des Prozessschrittes

Praxishilfen und Dokumente:

 ǣ VBG-Auditfrageliste (Anhang 2)
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• = unter www.vbg.de/amsonline

AMS – Arbeitsschutz mit System

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 7.2: Kontinuierliche Verbesserung

•	 Nach der Bewertung des AMS Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen festlegen – inklusive Verantwortlich-
keiten und Termine

•	 Dazu alle Führungskräfte/Projektverantwortlichen, Beschäftigten und Experten (Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
Betriebsarzt/Betriebsärztin, ...) befragen und ihre Erfahrungen einbeziehen

•	 Festlegen, wann die Umsetzung der Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen überprüft wird

Maßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigtMaßnahme* Dokument/Praxishilfe •  wer bis wann erledigt

Korrektur- und Verbesserungs-
maßnahmen festlegen

VBG-Auditfrageliste

Planungsinstrument AMS – Arbeitsschutz mit System

Prozessschritt 7.2: Kontinuierliche Verbesserung

Bemerkung:

*  Hier sind diejenigen Maßnahmen eingefügt, die Sie in jedem Fall durchführen und dokumentieren müssen, um ein wirkungsvolles AMS einzuführen und zu pflegen. 
Weitere Maßnahmen sind betriebsspezifisch festzulegen. Praxishilfen und Dokumente für weitere Maßnahmen ǣ.
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Anhang

AMS – Arbeitsschutz mit System

Anhang 1 Anhang 2 Anhang 3

Anhang 1 Praxishilfen und Dokumente unter www.vbg.de/amsonline – Seite 53
Mit den Praxishilfen und Dokumenten können Sie Ihr AMS aufbauen und pflegen. Die Praxishilfen sind 
auch als Word-Dokumente zu finden, sodass Sie sie einfach an Ihre spezifischen betrieblichen Bedin-
gungen anpassen können und sie in Ihr Dokumentensystem integrieren können. Im Internet finden  
Sie auch interaktive Bestandsaufnahmen und Planungsinstrumente, die Sie betriebsspezifisch nutzen 
können.

Anhang 2 VBG-Auditfrageliste – Seite 54
Die VBG-Auditfrageliste ermöglicht Ihnen sowohl die Bestandsaufnahme bei der Einführung des AMS 
als auch die Überprüfung des eingeführten AMS. Diese VBG-Auditfrageliste finden Sie interaktiv im 
Internet.

Anhang 3 Verknüpfbarkeit von „AMS – Arbeitsschutz mit System“ zum Nationalen Leitfaden,  
  Qualitäts- und Umweltmanagement – Seite 63

Die hier aufgeführten Übersichten zeigen Ihnen die Verknüpfbarkeit des „AMS – Arbeitsschutz mit 
System“ zum „Nationalen Leitfaden für Arbeitsschutzmanagementsysteme“ und die Integrationsmög-
lichkeit in das Qualitätsmanagement und das Umweltmanagement.
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AMS – Arbeitsschutz mit System

Anhang 1

Anhang 1 Praxishilfen und Dokumente unter www.vbg.de/amsonline

Die folgenden Praxishilfen und Dokumente erleichtern es Ihnen, die sieben Prozessschritte des „AMS – Arbeits-
schutz mit System“ in Ihrem Unternehmen umzusetzen.

•	Mustertext „Unsere Unternehmensziele“
•	Gemeinsame Vereinbarung zum Unternehmensziel „Sicheres und gesundes Arbeiten“
•	Betriebsvereinbarung zur Büroarbeit
•	Übertragung von Unternehmerpflichten
•	Verantwortlichkeiten in unserem Betrieb
•	Muster eines Tätigkeitsprofils
•	Checkliste „Beauftragung von Zeitarbeitskräften“
•	 Inhaltsverzeichnis „Handbuch AMS – Arbeitsschutz mit System“
•	Beurteilung der Arbeitsbedingungen „Büroarbeit verbessern“
•	Checkliste „Büroarbeitsplatz“
•	Checkliste „Bildschirmdarstellung“
•	Planungshilfe „Arbeitsgestaltung“
•	Bestellung des Koordinators/der Koordinatorin
•	Planungshilfe „Einkauf von Produkten“
•	Checkliste „Qualität der vorhandenen Lieferanten“
•	Gefahrstoffverzeichnis
•	 Infoblatt „Büroarbeit“
•	Unterweisungshilfe „Büroarbeit“
•	Unterweisungen und Betriebsanweisungen
•	Selbstverpflichtung Kommunikationskultur
•	Formular „Ich schlage vor“
•	Bestellformular Sicherheitsbeauftragte(r)
•	Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb
•	Organisation des Brandschutzes im Betrieb
•	Aushang „Verhalten bei Unfällen“
•	Verbandbuch
•	Aushang „Verhalten im Brandfall“
•	Checkliste „Unfalluntersuchungsbericht“
•	Unfallanzeige
•	Berufskrankheiten-Anzeige
•	Planungshilfe „Betriebliche Arbeitsmittel – Bestand und Prüfung“
•	VBG-Auditfrageliste
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VBG-Auditfrageliste
Handlungshilfe „Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS“ 

Beim Audit und der Bewertung der Maßnahmen ist Folgendes bei der Bewertung der Prozesse mitzuberücksichtigen:
•	 Die Dokumente des „AMS-Handbuches“ zu den einzelnen Prozessschritten
•	 Ihre Bewertung der Prozesse in den Arbeitsbereichen
•	 Die Bewertung der Beteiligten (Führungskraft/Projektverantwortliche, Beschäftigte, Einkäufer, ...) zur Umsetzung der einzelnen Prozessschritte

* 1 = Erfüllt, 2 = Geringe Abweichung, 3 = Kritische Abweichung/nicht erfüllt, 4 = Nicht zutreffend

Audit Bewertung und Verbesserung

Maßnahmen des Prozessschrittes Umsetzung* Bemerkungen Bewertung Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahme

Verantwortlich Termin

1           Führen und Organisieren

1.1        Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind als 
Unternehmensziele schriftlich festgelegt.

 1  2

 3  4

Die Unternehmensziele sind bekannt.  1  2

 3  4

Auf Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele 
werden messbare Unterziele jährlich festgelegt.

 1  2

 3  4

Die Zielerreichung wird überprüft.  1  2

 3  4

Die Beschäftigten merken, dass die Unternehmens-
führung Wert auf die Umsetzung der Unterneh-
mensziele legt.

 1  2

 3  4

1.2       Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Verpflichtungen im Arbeitsschutz sind ermittelt.  1  2

 3  4

Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz sind festge-
legt (gegebenenfalls eine/einen AMS-Beauftragte(n) 
festlegen); Pflichtenübertragung ist erfolgt.

 1  2

 3  4

Alle Beteiligten sind über die Verteilung der Arbeits-
aufgaben und Verantwortungen im Unternehmen 
informiert.

 1  2

 3  4

AM
S – Arbeitsschutz m

it System

Anhang 2
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* 1 = Erfüllt, 2 = Geringe Abweichung, 3 = Kritische Abweichung/nicht erfüllt, 4 = Nicht zutreffend

Audit Bewertung und Verbesserung

Maßnahmen des Prozessschrittes Umsetzung* Bemerkungen Bewertung Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahme

Verantwortlich Termin

Beschäftigte sind zu sicherem und gesundem Arbei-
ten verpflichtet.

 1  2

 3  4

Spezielle Erlaubnisse sind festgelegt und erteilt – 
zum Beispiel bei Schweißarbeiten.

 1  2

 3  4

Die Mittel zur Umsetzung der Aufgaben sind festge-
legt.

 1  2

 3  4

1.3       Personaleinsatz

Qualifikationen und Kompetenzen für die Arbeits-
aufgaben sind festgelegt.

 1  2

 3  4

Beschäftigte (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) 
sind entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt.

 1  2

 3  4

Qualifikationsnachweise für die Tätigkeiten sind 
überprüft und dokumentiert.

 1  2

 3  4

Körperliche Voraussetzungen der Beschäftigten zur 
Umsetzung der Arbeitsaufgabe sind überprüft und 
dokumentiert – zum Beispiel arbeitsmedizinische 
Vorsorge.

 1  2

 3  4

Beschäftigungsbeschränkungen werden berück-
sichtigt – zum Beispiel Jugendarbeitsschutz, Mut-
terschutz.

 1  2

 3  4

Neue Beschäftigte, Aushilfen, Telearbeitskräfte und 
Zeitarbeitskräfte sind eingewiesen.

 1  2

 3  4

1.4       Dokumentation

Es ist verantwortlich festgelegt, wer die nach dem 
staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regel-
werk notwendigen Unterlagen dokumentiert.

 1  2

 3  4

Es ist ermittelt, welche Unterlagen auf Grundlage 
von Vorschriften zu erstellen sind.

 1  2

 3  4
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* 1 = Erfüllt, 2 = Geringe Abweichung, 3 = Kritische Abweichung/nicht erfüllt, 4 = Nicht zutreffend

Audit Bewertung und Verbesserung

Maßnahmen des Prozessschrittes Umsetzung* Bemerkungen Bewertung Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahme

Verantwortlich Termin

Es ist festgelegt, welche Dokumente und Formulare 
geführt werden.

 1  2

 3  4

Es ist festgelegt, wie die Aktualisierung der Doku-
mente sichergestellt wird.

 1  2

 3  4

2          Arbeitsbedingungen beurteilen und Maßnahmen festlegen

2.1       Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Die Verantwortlichen für die Durchführung der Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen sind festgelegt.

 1  2

 3  4

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen wird durch-
geführt und Maßnahmen werden festgelegt.

 1  2

 3  4

Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der be-
schlossenen Maßnahmen ist festlegt sowie die Zeit-
punkte, bis wann sie umgesetzt sein müssen.

 1  2

 3  4

Die Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen ist fest-
gelegt.

 1  2

 3  4

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen wird doku-
mentiert.

 1  2

 3  4

3          Planen und Beschaffen

3.1       Planung der Arbeitsgestaltung

Es ist ein Konzept für die Raumnutzung erstellt und 
umgesetzt (Raumabmessungen, Anordnung der Ar-
beitsplätze, Flächennutzung, Barrierefreiheit, Ver-
kehrswege, Raumklima, Beleuchtung, Lärm).

 1  2

 3  4

Arbeitsabläufe zur Erledigung der Arbeitsaufgaben 
sind geplant und Verantwortlichkeiten festgelegt.

 1  2

 3  4

Bei gegenseitigen Gefährdungen (eigene und frem-
de Beschäftigte) werden Arbeiten koordiniert.

 1  2

 3  4
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* 1 = Erfüllt, 2 = Geringe Abweichung, 3 = Kritische Abweichung/nicht erfüllt, 4 = Nicht zutreffend

Audit Bewertung und Verbesserung

Maßnahmen des Prozessschrittes Umsetzung* Bemerkungen Bewertung Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahme

Verantwortlich Termin

Bei Arbeiten in Betrieben der Kunden oder in ande-
ren Betrieben sind die Arbeitsbedingungen vorab 
geklärt und die Schutzmaßnahmen sind vereinbart 
und veranlasst.

 1  2

 3  4

3.2      Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Es werden nur sicherheitstechnisch einwandfreie, 
geprüfte Arbeitsmittel, Einrichtungen und Persönli-
che Schutzausrüstungen angeschafft.

 1  2

 3  4

Beim Einkauf von Arbeitsstoffen wird geprüft, ob 
weniger gefährliche Ersatzstoffe genutzt werden 
können.

 1  2

 3  4

Beim Einsatz von Gefahrstoffen sind Sicherheitsda-
tenblätter vorhanden. Relevante Betriebsanweisun-
gen sind erstellt.

 1  2

 3  4

Es ist festgelegt, dass Dienstleister und Fremdfir-
men auch nach Kriterien der sicheren und gesund-
heitsgerechten Leistungserbringung ausgewählt 
werden.

 1  2

 3  4

Es wird eine Liste innerbetrieblich genutzter Arbeits-
mittel und Gefahrstoffe geführt.

 1  2

 3  4

4          Beschäftigte informieren und beteiligen

4.1       Information der Beschäftigten

Die Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeits-
kräfte) werden regelmäßig über sicheres und  
gesundheitsgerechtes Arbeiten informiert (unter-
wiesen).

 1  2

 3  4

Die Unterweisungen werden dokumentiert.  1  2

 3  4

Den Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeits-
kräfte) sind alle Informationen zur Verfügung ge-
stellt, die für die Erledigung ihrer Arbeitsaufgabe 
notwendig sind.

 1  2

 3  4
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* 1 = Erfüllt, 2 = Geringe Abweichung, 3 = Kritische Abweichung/nicht erfüllt, 4 = Nicht zutreffend

Audit Bewertung und Verbesserung

Maßnahmen des Prozessschrittes Umsetzung* Bemerkungen Bewertung Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahme

Verantwortlich Termin

Allen Beschäftigten ist das staatliche und berufsge-
nossenschaftliche Regelwerk zugänglich.

 1  2

 3  4

4.2      Kommunikationswege

Mit Führungskräften/Projektverantwortlichen sind 
die Kommunikationswege vereinbart oder festge-
legt.

 1  2

 3  4

Die Kommunikationswege bei Störungen, Mängeln 
und Unfällen sind festgelegt.

 1  2

 3  4

4.3      Beteiligung der Beschäftigten

Es ist festgelegt, wie Beschäftigte beteiligt werden.  1  2

 3  4

Es ist festgelegt, wie mit den Vorschlägen der Be-
schäftigten umgegangen wird.

 1  2

 3  4

4.4      Qualifizierung und Weiterbildung

Der notwendige Aus- und Fortbildungsbedarf ist 
ermittelt. Die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
werden durchgeführt.

 1  2

 3  4

Es ist ermittelt, ob für Tätigkeiten mit besonderen 
Gefährdungen besondere Qualifikationen notwen-
dig sind.

 1  2

 3  4

5          Betreuung organisieren und für Notfälle vorsorgen

5.1       Betreuung und Beratung

Es ist geklärt, welches Betreuungsmodell (Regel-
betreuung, Unternehmermodell) im Unternehmen 
gilt (für sicherheitstechnische und betriebsärztliche 
Betreuung).

 1  2

 3  4
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* 1 = Erfüllt, 2 = Geringe Abweichung, 3 = Kritische Abweichung/nicht erfüllt, 4 = Nicht zutreffend

Audit Bewertung und Verbesserung

Maßnahmen des Prozessschrittes Umsetzung* Bemerkungen Bewertung Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahme

Verantwortlich Termin

Je nach Betreuungsmodell:
•	 Unternehmer/in hat an den Ausbildungsmaß-

nahmen zum Unternehmermodell teilgenommen, 
die Informations- und Motivationsmaßnahmen 
durchgeführt und die anlassbezogene Betreuung 
vereinbart

und /oder
•	 externer Berater/externe Beraterin (Fachkraft für 

Arbeitssicherheit/Betriebsarzt/Betriebsärztin) ist 
beauftragt/festgelegt und die Grundbetreuung 
sowie die betriebsspezifische Betreuung sind 
festgelegt.

 1  2

 3  4

Die notwendige arbeitsmedizinische Vorsorge wird 
ermöglicht und durchgeführt.

 1  2

 3  4

Die durchgeführten Maßnahmen sind dokumentiert.  1  2

 3  4

In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: 
Sicherheitsbeauftragte sind bestellt und schriftlich 
beauftragt.

 1  2

 3  4

In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Ar-
beitsschutzausschuss ist vorhanden.

 1  2

 3  4

In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: 
Es finden regelmäßig Besprechungen des Arbeits-
schutzausschusses statt. 

 1  2

 3  4

In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Die 
Ergebnisse der Besprechung des Arbeitsschutzaus-
schusses werden schriftlich festgehalten.

 1  2

 3  4

5.2       Erste Hilfe und Notfälle

Die Maßnahmen zur Ersten Hilfe sind organisiert 
und durchgeführt – zum Beispiel Ersthelfer/in, 
Kennzeichnungen, Verbandbuch und Dokumentati-
on, Information der Beschäftigten.

 1  2

 3  4

AM
S – Arbeitsschutz m

it System

Anhang 2



60

* 1 = Erfüllt, 2 = Geringe Abweichung, 3 = Kritische Abweichung/nicht erfüllt, 4 = Nicht zutreffend

Audit Bewertung und Verbesserung

Maßnahmen des Prozessschrittes Umsetzung* Bemerkungen Bewertung Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahme

Verantwortlich Termin

Die Maßnahmen zum Brandschutz sind organisiert 
und durchgeführt – zum Beispiel Feuerlöschein-
richtungen, Brandschutzhelfer, Rettungswege und 
Notausgänge, Kennzeichnungen, Information der 
Beschäftigten.

 1  2

 3  4

Die Maßnahmen bei Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten sind organisiert und werden durchge-
führt – zum Beispiel Ansprechpartner/in VBG, Un-
fall-, Berufskrankheiten-Anzeige, Dokumentation, 
Unfalluntersuchung.

 1  2

 3  4

6           Prüfen und Verbessern

6.1        Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Es ist festgelegt, welche Arbeitsmittel, elektrischen 
Anlagen und Betriebsmittel, Persönlichen Schutz-
ausrüstungen, Brandschutzeinrichtungen oder an-
deren Einrichtungen zu überprüfen sind.

 1  2

 3  4

Die Fristen für die Prüfungen sind festgelegt.  1  2

 3  4

Die befähigte Person für die Prüfung ist festgelegt.  1  2

 3  4

Die Prüfungen werden organisiert.  1  2

 3  4

Die Prüfungen werden dokumentiert.  1  2

 3  4

Die Prüfungen werden auf den geprüften Arbeitsmit-
teln – zum Beispiel durch eine Prüfplakette – doku-
mentiert (Prüfstatus – zum Beispiel Elektrogeräte, 
Leitern, …)

 1  2

 3  4

6.2       Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der beschlossenen Maßnahmen

Die Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen erfolgt.  1  2

 3  4
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* 1 = Erfüllt, 2 = Geringe Abweichung, 3 = Kritische Abweichung/nicht erfüllt, 4 = Nicht zutreffend

Audit Bewertung und Verbesserung

Maßnahmen des Prozessschrittes Umsetzung* Bemerkungen Bewertung Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahme

Verantwortlich Termin

Eine Bewertung und gegebenenfalls Verbesserung 
der Maßnahmen erfolgt.

 1  2

 3  4

7           Verbesserung des AMS vornehmen

7.1        Bewertung des AMS

Das Audit wird jährlich durchgeführt.  1  2

 3  4

AMS wird bewertet.  1  2

 3  4

Es ist eine Bewertung durch die Unternehmensfüh-
rung erfolgt.

 1  2

 3  4

7.2       Kontinuierliche Verbesserung

Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen werden 
festgelegt.

 1  2

 3  4
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Anhang 3 Verknüpfbarkeit von „AMS – Arbeitsschutz mit System“ zum 
 Nationalen Leitfaden, Qualitäts- und Umweltmanagement

Nationaler Leitfaden für AMS AMS – Arbeitsschutz mit System

Hauptelement/Teilelement Abschnitt Abschnitt Gliederungspunkt

Politik  – – – 

Arbeitsschutzpolitik 2.1  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Arbeitsschutzziele 2.2  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Bereitstellung von Ressourcen 2.3  1.2  
 1.3

Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel  
Personaleinsatz

Zuständigkeit und Verantwortung 2.4  1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Mitwirkung, Rechte und Pflichten der Beschäftig-
ten

2.5  1.2  
 4.3

Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel 
Beteiligung der Beschäftigten

Qualifikation und Schulung 2.6  1.3  
 4.4

Personaleinsatz  
Qualifizierung und Weiterbildung

Dokumentation 2.7  1.4 Dokumentation

Kommunikation und Zusammenarbeit 2.8  4.1  
 4.2

Information der Beschäftigten  
Kommunikationswege

Erstmalig Prüfung 2.9  7.1 Bewertung des AMS

Ermittlung von Verpflichtungen 2.10  1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Ermittlung von Arbeiten, Abläufen und Prozessen 
(Planung)

2.11  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Beurteilung von Gefährdungen 2.12  2.1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Vorbeugungen gegen Gefährdungen 2.13  2.1  
 6.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung 
von Gefährdungen

2.13.1  2.1  
 5.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
Betreuung und Beratung

Regelungen für Betriebsstörungen und Notfälle 2.13.2  5.1  
 5.2

Betreuung und Beratung 
Erste Hilfe und Notfälle

Beschaffungswesen 2.13.3  3.2 Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Zusammenarbeit mit Kontraktoren 2.13.4  3.2 Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Arbeitsmedizinische Vorsorge, Gesundheitsför-
derung

2.13.5  5.1  
 4.1

Betreuung und Beratung 
Information der Beschäftigten

Änderungsmanagement 2.14  6.2 Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der be-
schlossenen Maßnahmen

Leistungsüberwachung und Messung 2.15  6.2 Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der be-
schlossenen Maßnahmen

Untersuchungen 2.16  5.2 Erste Hilfe und Notfälle

Interne Audits 2.17  7.1 Bewertung des AMS

Bewertung durch die oberste Leitung 2.18  7.1 Bewertung des AMS

Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen 2.19  7.1 Bewertung des AMS

Kontinuierliche Verbesserung 2.20  7.2 Kontinuierliche Verbesserung

Nationaler Leitfaden für AMS AMS – Arbeitsschutz mit System

Hauptelement/Teilelement Abschnitt Abschnitt Gliederungspunkt

Politik – – –

Arbeitsschutzpolitik 2.1  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Arbeitsschutzziele 2.2  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Organisation – – –Organisation – – –

Bereitstellung von Ressourcen 2.3  1.2  
 1.3

Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel  
Personaleinsatz

Zuständigkeit und Verantwortung 2.4  1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Mitwirkung, Rechte und Pflichten der Beschäftig-
ten

2.5  1.2  
 4.3

Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel 
Beteiligung der Beschäftigten

Qualifikation und Schulung 2.6  1.3  
 4.4

Personaleinsatz  
Qualifizierung und Weiterbildung

Dokumentation 2.7  1.4 Dokumentation

Kommunikation und Zusammenarbeit 2.8  4.1  
 4.2

Information der Beschäftigten  
Kommunikationswege

Planung und Umsetzung – – –Planung und Umsetzung – – –

Erstmalig Prüfung 2.9  7.1 Bewertung des AMS

Ermittlung von Verpflichtungen 2.10  1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Ermittlung von Arbeiten, Abläufen und Prozessen 
(Planung)

2.11  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Beurteilung von Gefährdungen 2.12  2.1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Vorbeugungen gegen Gefährdungen 2.13  2.1  
 6.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung 
von Gefährdungen

2.13.1  2.1  
 5.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
Betreuung und Beratung

Regelungen für Betriebsstörungen und Notfälle 2.13.2  5.1  
 5.2

Betreuung und Beratung 
Erste Hilfe und Notfälle

Beschaffungswesen 2.13.3  3.2 Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Zusammenarbeit mit Kontraktoren 2.13.4  3.2 Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Arbeitsmedizinische Vorsorge, Gesundheitsför-
derung

2.13.5  5.1  
 4.1

Betreuung und Beratung 
Information der Beschäftigten

Änderungsmanagement 2.14  6.2 Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der be-
schlossenen Maßnahmen

Messung und Bewertung – – –Messung und Bewertung – – –

Leistungsüberwachung und Messung 2.15  6.2 Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der be-
schlossenen Maßnahmen

Untersuchungen 2.16  5.2 Erste Hilfe und Notfälle

Interne Audits 2.17  7.1 Bewertung des AMS

Bewertung durch die oberste Leitung 2.18  7.1 Bewertung des AMS

Verbesserungsmaßnahmen – – –Verbesserungsmaßnahmen – – –

Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen 2.19  7.1 Bewertung des AMS

Kontinuierliche Verbesserung 2.20  7.2 Kontinuierliche Verbesserung
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Anhang 3 Verknüpfbarkeit von „AMS – Arbeitsschutz mit System“ zum 
 Nationalen Leitfaden, Qualitäts- und Umweltmanagement

Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2008 AMS – Arbeitsschutz mit System

Gliederungspunkt Abschnitt Abschnitt Gliederungspunkt
Dokumentationsanforderung – – –

Dokumentationsanforderungen 4.2  1.4 Dokumentation

Qualitätsmanagementhandbuch 4.2  1.4 Dokumentation

Verantwortung der Leitung –  – –

Verpflichtung der Leitung 5.1  1.1 
 1.2

Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit 
Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Kundenorientierung 5.2  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Qualitätspolitik 5.3  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Planung 5.4  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Verantwortung, Befugnis und Kommunikation 5.5  1.2  
 4.2

Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel  
Kommunikationswege

Managementbewertung 5.6  7.1 Bewertung des AMS

Management von Ressourcen –  – –

Bereitstellung von Ressourcen 6.1  1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Personelle Ressourcen 6.2  1.3  
 4.1  
 4.3  
 4.4

Personaleinsatz  
Information der Beschäftigten  
Beteiligung der Beschäftigten  
Qualifizierung und Weiterbildung

Infrastruktur 6.3  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Arbeitsumgebung 6.4  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Produktrealisierung –  – –

Planung der Produktrealisierung 7.1  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Kundenbezogene Prozesse 7.1  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Entwicklung 7.3  2.1  
 6.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Beschaffung 7.4  3.2 Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Produktion und Dienstleistungserbringung –  – –

Produktion und Dienstleistungserbringung 7.5  2.1  
 6.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln –  – –

Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln 7.6  6.1 Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Messung, Analyse und Verbesserung –  – –

Allgemeines 8.1  7.1 Bewertung des AMS

Überwachung und Messung 8.2  7.1 Bewertung des AMS

Lenkung fehlerhafter Produkte 8.3  2.1  
 6.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Datenanalyse 8.4  7.1 Bewertung des AMS

Verbesserung, Korrektur- und Vorbeugemaßnah-
men

8.5  7.2 Kontinuierliche Verbesserung

Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2008 AMS – Arbeitsschutz mit System

Gliederungspunkt Abschnitt Abschnitt Gliederungspunkt

Dokumentationsanforderung – – –

Dokumentationsanforderungen 4.2  1.4 Dokumentation

Qualitätsmanagementhandbuch 4.2  1.4 Dokumentation

Verantwortung der Leitung –  – –

Verpflichtung der Leitung 5.1  1.1 
 1.2

Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit 
Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Kundenorientierung 5.2  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Qualitätspolitik 5.3  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Planung 5.4  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Verantwortung, Befugnis und Kommunikation 5.5  1.2  
 4.2

Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel  
Kommunikationswege

Managementbewertung 5.6  7.1 Bewertung des AMS

Management von Ressourcen –  – –

Bereitstellung von Ressourcen 6.1  1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Personelle Ressourcen 6.2  1.3  
 4.1  
 4.3  
 4.4

Personaleinsatz  
Information der Beschäftigten  
Beteiligung der Beschäftigten  
Qualifizierung und Weiterbildung

Infrastruktur 6.3  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Arbeitsumgebung 6.4  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Produktrealisierung –  – –

Planung der Produktrealisierung 7.1  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Kundenbezogene Prozesse 7.1  3.1 Planung der Arbeitsgestaltung

Entwicklung 7.3  2.1  
 6.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Beschaffung 7.4  3.2 Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen

Produktion und Dienstleistungserbringung –  – –

Produktion und Dienstleistungserbringung 7.5  2.1  
 6.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln –  – –

Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln 7.6  6.1 Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Messung, Analyse und Verbesserung –  – –

Allgemeines 8.1  7.1 Bewertung des AMS

Überwachung und Messung 8.2  7.1 Bewertung des AMS

Lenkung fehlerhafter Produkte 8.3  2.1  
 6.1

Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen

Datenanalyse 8.4  7.1 Bewertung des AMS

Verbesserung, Korrektur- und Vorbeugemaßnah-
men

8.5  7.2 Kontinuierliche Verbesserung
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Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 AMS – Arbeitsschutz mit System

Gliederungspunkt Abschnitt Abschnitt Gliederungspunkt
Umweltpolitik –  – –

Umweltpolitik 4.2  1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit

Planung –  – –

Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforde-
rungen

4.3.2  1.2 Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel

Zielsetzungen, Einzelziele und Programme 4.3.3  1.1  
 1.3  
 2.1

Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit 
Personaleinsatz  
Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Verwirklichung und Betrieb –  – –

Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und 
Befugnisse

4.4.1  1.2  
 3.2  
 6.1

Aufgaben, Verantwortungen, Anweisungen, Mittel 
Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen  
Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen 

Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein 4.4.2  4.1  
 4.4

Information der Beschäftigten  
Qualifizierung und Weiterbildung
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Lenkung der Dokumente 4.4.5  1.4 Dokumentation
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 5.2

Betreuung und Beratung  
Erste Hilfe und Notfälle

Überprüfung –  – –

Überwachung und Messung, Korrektur- und Vor-
sorgemaßnahmen, Aufzeichnungen, Audit

4.5  7.1  
 7.2

Bewertung des AMS  
Kontinuierliche Verbesserung

Managementbewertung –  – –

Managementbewertung 4.6  7.1 Bewertung des AMS
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